
 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Ehrenamtliche und Helferkreise,  
 
heute möchten wir Sie gerne wieder über einige interessante Neuigkeiten informieren:  
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Ehrenamtliche und Helferkreise,  
 
heute möchten wir Sie gerne wieder über einige interessante Neuigkeiten informieren:  
 
1. Filmausschnitt „Life on the border“ bei der bpb 
“Life on the border” erzählt in sieben Kurzfilmen die Geschichten von Kindern und 
Jugendlichen  aus Flüchtlingslagern im Norden Syriens und im Irak. Regisseur Bahman 

Ghobadi gewährt einen Einblick in den Alltag der Protagonisten und zeigt mit welchen 
Ängsten, Verletzungen, Träumen und Hoffnungen diese tagtäglich zu tun haben. Im 
November ist der Film in ausgewählten Kinos gelaufen. Auf der Seite der Bundeszentrale für 
politische Bildung (bpb) ist einer der sieben Kurzfilme aus “Life on the border”  frei zu sehen, 
zudem sind dort weitere Hintergründe zum Film und Arbeitsblätter für den Einsatz im 
Unterricht verfügbar.  Hier geht es zur Seite: 
https://www.bpb.de/gesellschaft/kultur/filmbildung/258675/life-on-the-border. 
 
2. Informationsbroschüre zu Rücküberstellungen nach Italien 
Im Rahmen der Dublin-Verordnung werden Geflüchtete aus Deutschland nach Italien 
rücküberstellt, wenn der Asylbewerber: 

 Ein noch laufendes Asylverfahren in einem anderen Dublin-Staat hat 

 In einem anderen Dublin-Staat als Asylbewerber abgelehnt wurde 

 Einen nationalen Schutzstatus in einem Dublin-Staat erhalten hat  

 Über einen anderen Dublin-Staat in die EU eingereist ist 
 
Kommt es zur Rücküberstellung wissen die Betroffenen wie auch die Helfer meist nicht, was 
den Asylbewerber nach der Wiedereinreise erwartet und wie dessen Versorgung 
gewährleistet wird.  
Das Raphaelswerk hat eine hilfreiche Broschüre mit Informationen zur Rücküberstellung 
nach Italien erstellt. Dort wird erläutert was auf den Geflüchteten nach seiner Wiedereinreise 
zukommt und welche ersten Schritte zu erledigen sind. Auch lokale Ansprechpartner für 
Beratung und Unterstützung werden genannt. Die Broschüre ist als PDF angehängt 
(Italien_Rücküberstellung_Raphaelswerk eV_201711). 

  
Angehängt ist auch eine (schon ältere) Informationsbroschüre von ProAsyl, die über Dublin-
Abschiebungen im Allgemeinen und mögliche rechtliche Schritte informiert 
(Dublin_Ratgeber_Pro_Asyl). 

  
 

3. WEBiTipp: Interaktiver Verbraucherschutz für Flüchtlinge 
Auf der Facebookseite WEBiTipp werden Geflüchtete regelmäßig mit hilfreichen Tipps und 
Videos versorgt, die beim Leben als Verbraucher in Deutschland helfen sollen. Ganz egal, 
ob es um den Handykauf, die erste eigene Wohnung oder das Bankkonto geht. Alle Inhalte 
werden auf Deutsch und Arabisch geteilt und viele der Videos machen außerdem richtig 
Spaß. In manchen Live-Formaten können die Zuschauer im Kommentarfeld auch ihre 
konkreten Fragen direkt loswerden. WEBiTipp ist ein Angebot der Vebraucherzentrale und 
kann für jeden Interessierten hier aufgerufen werden: https://de-
de.facebook.com/WEBiTIPP/. 
 
3. Probleme mit Alkohol oder anderen Drogen? Kompakte Informationen auf Deutsch 
und Arabisch 
Die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen klärt in einer Broschüre auf Deutsch und Arabisch 
sensibel und persönlich über Alkoholmissbrauch und die Folgen von Drogenkonsum auf. 
Neben den rechtlichen Konsequenzen werden in erster Linie die körperlichen Folgen 

https://www.bpb.de/gesellschaft/kultur/filmbildung/258675/life-on-the-border
https://de-de.facebook.com/WEBiTIPP/
https://de-de.facebook.com/WEBiTIPP/
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 Aufnahmebedingungen in Italien. Zur aktuellen Situation von Asylsuchenden und Schutzberechtigten, 


insbesondere Dublin-Rückkehrenden in Italien; Hrsg.: Schweizerische Flüchtlingshilfe; Bern, August 2016 
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Erste Hilfe gegen Dublin-III-Überstellungen


Sie beraten Flüchtlinge ehrenamtlich? 
Sie sind politisch in einer Flüchtlingsinitiative
aktiv und dabei treten Fragen zu Einzelfällen
auf? Dann ist Ihnen die Dublin-Problematik 
sicherlich schon begegnet. 


Etwa 20-25 Prozent aller Asylsuchenden droht eine Abschiebung
nach der Dublin-III-Verordnung. Mit der Zahl der Asylsuchenden
steigt auch die Zahl der Dublin-Fälle. Wenn es um Abschiebun-
gen in andere EU-Länder geht, ist es überaus wichtig, den Fall
rechtlich korrekt einschätzen zu können und ggf. schnell zu han-
deln. Häufig wird eine Rechtsanwältin oder ein Rechtsanwalt ein-
zuschalten sein. Einen ersten Überblick über den Rechtsrahmen,
die zentralen Weichenstellungen und Tipps für mögliche Gegen-
strategien soll diese Broschüre bieten. Eine juristisch fundierte
Beratung kann diese Erstinformation jedoch nicht ersetzen. 
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I. Was ist ein Dublin-Verfahren?


In einem Dublin-Verfahren wird geprüft, welcher Staat in Europa
für die Durchführung des Asylverfahrens von Asylsuchenden zu-
ständig ist. Denn die EU hat sich darauf verständigt, dass Asyl -
suchende nur in einem der EU-Länder ein Asylverfahren durch-
laufen dürfen. Beteiligt sind aber nicht nur EU-Staaten, sondern
auch die Schweiz, Island, Liechtenstein und Norwegen. In den
 jeweiligen Ländern gibt es Behörden, die für die Dublin-Verfah-
ren zuständig sind. In Deutschland ist dies das Bundesamt für Mi-
gration und Flüchtlinge.


Welcher Staat zuständig ist, wird in der Dublin-III-Verordnung ge-
regelt. Es gibt eine ganze Reihe von Kriterien. Am häufigsten wird
jedoch das Kriterium angewandt, wonach der Staat zuständig ist,
in dem der Flüchtling als Erstes EU-Territorium betreten hat. Das
sind schon aus geographischer Sicht häufig die Länder an den
äußeren Süd- oder Ostgrenzen Europas,  wie beispielsweise Itali-
en oder Ungarn. Befindet sich ein Asyl suchender nicht in dem
Staat, der demnach für ihn zuständig ist, droht ihm die Abschie-
bung dorthin. Da die Lebensbedingungen für die Betroffenen 
in diesen Ländern vielfach unerträglich sind, geht es in Dublin-
Verfahren meist darum, eine Abschiebung innerhalb Europas zu
verhindern. 
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II. Wichtige Weichenstellung: 
Liegt überhaupt ein Dublin-Fall vor?


Zu schnell wird oftmals unterstellt, dass 
jeder Flüchtling, dem eine Abschiebung 
in ein EU-Land droht, ein sogenannter 
Dublin-Fall ist. Das ist jedoch nicht richtig. 


Neben der Dublin-III-Verordnung existiert noch eine weitere Re-
gelung für innereuropäische Abschiebungen, die sogenannte
Drittstaatenregelung. 


Seit Inkrafttreten der Dublin-III-Verordnung hat sich der Kreis der
von der Dublin-III-Verordnung Betroffenen stark verändert. Ob
ein Dublin-Fall vorliegt oder nicht, muss gründlich geprüft wer-
den. Welche  Ge genstrategie gegen eine drohende Abschiebung
ergriffen werden kann, hängt nämlich davon ab, ob es sich um
 einen Dublin- Fall oder um den Fall eines »Anerkannten« handelt.
Ein Kirchenasyl beispielsweise ist in Dublin-Fällen erfolgverspre-
chender als bei Anerkannten.


Wichtig ist die Unterscheidung auch bei unbegleiteten Minder-
jährigen: Fallen sie unter die Dublin-III-Verordnung, so dürfen sie
nicht gegen ihren Willen an einen anderen Staat überstellt wer-
den. Als Anerkannte haben sie diesen rechtlichen Schutz bislang
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nicht – mit Schutzstatus droht unter Umständen eine Abschie-
bung in ein anderes EU-Land.


1. Fallgruppe »Dublin-Fälle«


Ein Dublin-Fall liegt vor, wenn ein Asylsuchender einen Asylan-
trag (d.h. Antrag auf Flüchtlingsschutz oder subsidiären Schutz)
stellt und aufgrund der Dublin-III-Verordnung ein anderer Dub-
lin-Staat zuständig ist. Der Asylantrag wird vom Bundesamt als
un zulässig abgelehnt. Die Abschiebung in den zuständigen Staat
wird angeordnet. 


Die Pflicht des zuständigen Staates zur Aufnahme des Asylsu-
chenden erstreckt sich nicht nur auf Personen, die das Asylver-
fahren noch nicht abgeschlossen haben. Sie müssen ebenfalls
die bereits im Asylverfahren abgelehnten Flüchtlinge im Rah-
men des Dublin-Verfahrens wieder aufnehmen.


Das Dublin-Verfahren findet in folgenden Fall konstella tio nen
statt:


• Asylbewerber mit noch laufendem Asylverfahren in ande -
rem Dublin-Staat: In einem anderen Dublin-Staat wurde be-
reits ein Asylantrag gestellt. Vor Abschluss des Asylverfahrens
ist der Betroffene nach Deutschland weitergereist. Das Dub-
lin-Verfahren wird dann unabhängig davon durchgeführt, ob
in Deutschland erneut ein Asylantrag gestellt wird oder nicht.
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• Abgelehnte Asylbewerber: Der Betroffene wurde in einem
anderen Dublin-Staat in einem Asylverfahren endgültig ab-
gelehnt. Der betreffende Staat ist zur Wiederaufnahme des
Betroffenen verpflichtet.


• Asylbewerber, die in einem anderen Dublin-Staat einen natio-
nalen Schutzstatus erhalten haben (z. B. eine Aufenthalts -
erlaubnis aus humanitären Gründen für ein Jahr in Italien), de-
ren Asyl antrag jedoch abgelehnt wurde, müssen in den Staat
zurückkehren, wo ihnen der Schutzstatus erteilt wurde. 


• Asylbewerber ohne bisheriges Asylverfahren in anderem
Dublin-Staat: Der Betroffene ist durch einen anderen Dublin-
Staat in die EU eingereist und hat dort keinen Asylantrag ge-
stellt, muss jedoch zuständigkeitshalber dorthin zurück. Das
Dublin-Verfahren wird hier durch den Asylantrag in Deutsch-
land ausgelöst.


2. Fallgruppe »Nicht-Dublin-Fälle« 
= »Anerkannte« –> Drittstaatenregelung


Kein Dublin-Fall liegt vor, wenn der Betroffene in dem anderen
Staat als international Schutzberechtigter anerkannt wurde, dort
also schon ein Asylverfahren erfolgreich durchlaufen hat. Dann
ist nicht das Dublin-Verfahren anwendbar, sondern die deutsche
Drittstaatenregelung (Art. 16a GG). Der Asylantrag wird vom Bun-
desamt als »wegen der Einreise aus einem sicheren Drittstaat«







abgelehnt. Die Abschiebung in den »sicheren Drittstaat« wird an-
geordnet.


Internationaler Schutz ist ein Begriff aus dem EU-Recht (Qualifi-
kationsrichtlinie), der ins deutsche Recht in §§ 3, 4 AsylVfG um-
gesetzt wurde. Darunter fallen zwei Gruppen:


• Anerkannte Flüchtlinge: Personen, die in Anwendung der
Genfer Flüchtlingskonvention einen Flüchtlingsstatus genie -
ßen.


• Als subsidiär schutzberechtigt Anerkannte: Personen, die
als schutzbedürftig anerkannt wurden, weil ihnen in ihrem
Herkunftsland die Todesstrafe, Folter oder unmenschliche
oder erniedrigende Behandlung oder eine ernsthafte indivi-
duelle Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infol-
ge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder
innerstaatlichen Konfliktes droht. Sie erhalten einen europa-
rechtlichen subsidiären Schutzstatus. 


Wer eine solche Anerkennung in einem anderen europäischen
Staat erhalten hat, darf zwar durch Europa reisen und sich maxi-
mal 90 Tage (innerhalb von 180 Tagen) in einem anderen Staat
auf halten, aber er darf dort weder arbeiten noch sich dauerhaft
niederlassen. Verlässt er z.B. Deutschland nicht vor Ablauf der 90
Tage oder stellt er hier einen Asylantrag, droht ihm die Abschie-
bung in den »sicheren« Staat, der ihm den Schutzstatus zuer-
kannt hat.


9







III. »Rechte und Pflichten« 
im Dublin -Verfahren


Asylsuchende haben im Dublin-Verfahren verschiedene Verfah-
rensrechte – aber auch Pflichten. Neben dem Recht auf Infor ma ti -
on und Anhörung ist das Recht auf Akteneinsicht für die Wahrneh-
mung der Interessen des Betroffenen von besonderer Bedeutung.


Recht auf Akteneinsicht: Asylsuchende dürfen eine Kopie ihrer
vollständigen Akten beim Bundesamt anfordern, so oft sie dies
für nötig halten. Sie können dieses Recht mit einer Vollmacht ei-
nem Anwalt oder einer Beratungsstelle übertragen, aber auch
persönlich Akteneinsicht beantragen. 


Pflicht zur Mitteilung der Anschrift: Asylsuchende müssen dem
Bundesamt jeden Wechsel ihrer Adresse (also bereits den Trans-
fer aus der Erstaufnahmeeinrichtung in eine Gemeinschafts -
unterkunft oder eine Wohnung) schriftlich mitteilen. Sie müssen
dafür sorgen, dass die Namen aller Familienmitglieder ab 16 Jah-
re für den Briefträger erkennbar am Briefkasten/Haus stehen und
sie müssen darauf achten, dass sie ihre Post erhalten. Versäumen
sie dies, kann das Bundesamt die Bescheide an die letzte ihm
 bekannte Anschrift zustellen und sie so behandeln, als hätten 
sie die Post erhalten. Dann drohen letztlich unangekündigte
 Abschiebungen (denn zur Abschiebung findet die Behörde die
Adresse dann doch heraus), und eine Klage gegen den Bescheid
ist dann nicht mehr möglich!
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IV. Was tun, wenn eine Dublin-
Abschiebung droht?


Wenn eine Dublin-Abschiebung im 
Raum steht, können Unterstützerinnen 
und Unterstützer verschiedene Gegen -
maßnahmen vorbereiten und begleiten. 


Was will die/der Betroffene?


Als Erstes muss geklärt werden, was der Betroffene möchte. Will
sie oder er überhaupt in Deutschland bleiben, oder gibt es Ver-
wandte in einem anderen Land? Wenn eigentlich eine Weite r -
reise in ein anderes EU-Land vorgesehen war, müssen Schritte in
diese Richtung eingeleitet werden. Hierzu wird man die Hilfe ei-
ner Beratungsstelle oder von Rechtsanwältinnen oder -anwälten
heranziehen müssen. 


Denkbar ist auch, dass die/der Betroffene lieber freiwillig in den
zuständigen Staat zurückkehrt als zwangsweise dorthin abge-
schoben zu werden. Dann ist der Hinweis wichtig, dass das Dub-
lin-Recht vorsieht, dass eine solche eigenständige Ausreise er-
möglicht werden muss. Dies muss jedoch gegen die Behörden oft -
mals erstritten werden, da diese in der Regel abschieben wollen.
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Will der Betroffene dagegen in Deutschland bleiben, sind die
nachfolgenden Fragen zu klären.


1. Liegt tatsächlich ein Dublin-Fall vor?


Ob tatsächlich ein Dublin-Fall vorliegt – zu den Kriterien siehe
oben –, muss unbedingt geklärt werden. Dies kann die/der Be-
troffene in manchen Fällen mitteilen. Manchmal wissen diese je-
doch selbst nicht, ob sie einen Status in dem anderen EU-Land
erhalten haben. Dann muss durch (wiederholte) Einsicht in die
Akte des Bundesamtes versucht werden, dies aufzuklären. Spä-
testens mit der Zustellung des Dublin-Bescheides durch das Bun-
desamt ist klar, ob es sich um einen Dublin-Fall handelt. Dann ist
Eile geboten, aktiv zu werden.


2. Ist die Zuständigkeit eines anderen Dublin-Staates
gegeben?


Wenn das Bundesamt die Zuständigkeit fehlerhaft beschieden
hat, kann man u.U. vor Gericht dagegen vorgehen. Im Zweifel ist
die Anwendung der Zuständigkeitskriterien kompliziert, so dass
eine Beratungsstelle oder Rechtsanwälte eingeschaltet werden
sollten.


Am häufigsten kommt bei erwachsenen Asylsuchenden und bei
Familien das Zuständigkeitskriterium »Ort der illegalen Einreise«
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(Art. 13 Dublin-III-VO) zur Anwendung. Ist also ein Asylsuchender
ohne Visum z.B. nach Italien eingereist, so wird deswegen Italien
zum zuständigen Dublin-Staat erklärt. Nachgewiesen wird dies
i.d.R durch einen Treffer in der Eurodac-Datenbank, in der die Fin-
gerabdrücke aller Asylsuchenden gespeichert werden. Es gibt
auch Fälle, in denen bei den Asylsuchenden Fahrkarten o.ä. ge-
funden wurden, die dann als Beweis für einen Voraufenthalt in ei-
nem anderen EU-Land genommen werden. Manchmal – wenn-
gleich sehr selten - reicht auch schon die Aussage beim Bundes-
amt, man sei z.B. über Italien eingereist. 


Es gibt jedoch auch noch andere Kriterien für die Zuständigkeit:
Hat die/der Betroffene ein Visum für ein EU-Land erhalten, so ist
dieses Land für ihn zuständig (Art. 12 Dublin-III-VO). In diesem
Fall ist es für die Zuständigkeit irrelevant, ob die/der Betroffene
überhaupt durch das andere EU-Land durchgereist ist (es hilft
auch kein Direktflug nach Deutschland): Zuständig ist der Staat,
der das Visum ausgestellt hat.


Hat der Asylsuchende Familienangehörige in einem EU-Land,
kann dieses für ihn zuständig sein. Hier ist genau zu prüfen. Das
Recht auf Familieneinheit ist im Dublin-Verfahren nur im engen
Rahmen garantiert. Grundsätzlich wird nur die Kernfamilie, also
Eltern und ihre minderjährigen Kinder, zusammengeführt. Ein-
schränkend kommt hinzu, dass eine Zusammenführung nur
mög lich ist, wenn der Ehepartner oder die Kinder noch in dem
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anderen Staat im Asylverfahren sind oder bereits dort internatio-
nalen Schutz erhalten haben. Wurden ihre Asylanträge bereits
einmal von der Asylbehörde abgelehnt und befinden sie sich z.B.
in einem anschließenden Gerichtsverfahren, kann keine Zusam-
menführung mehr erfolgen. Nur wenn – evt. nach Jahren – eine
Anerkennung vor Gericht erfolgt, ist der Familiennachzug noch
möglich.


Generell weiter gefasst ist das Recht auf Familienzusammen-
führung, wenn einer der Familienangehörigen hilfebedürftig ist,
etwa wegen Alter, Krankheit oder Schwangerschaft (siehe Art. 16
Dublin-III-VO).


Bei unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden gelten dage-
gen völlig andere, wesentlich günstigere, Zuständigkeitskriteri-
en: Sie dürfen nie gegen ihren Willen überstellt werden. Sie ha-
ben ein Recht auf Prüfung ihres Asylantrags in dem Land, in dem
sie sich aufhalten. Auf der anderen Seite können sie nicht nur 
mit ihren Eltern, sondern auch anderen Verwandten (Geschwis -
ter, Onkel, Tante, Großeltern) zusammengeführt werden (Art. 8
Dublin-III-VO).


3. Kommt ein Selbsteintritt in Betracht?


Auch wenn die Bedingungen für eine Dublin-III-Überstellung er-
füllt sind, muss eine Abschiebung nicht zwingend erfolgen. Nach
Art. 17 Abs. 1 Dublin-III-VO kann jeder Staat beschließen, die Zu-
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ständigkeit freiwillig zu übernehmen, auch wenn eigentlich ein
anderer Staat zuständig wäre. Dies ist das sog. Selbsteintritts-
recht. Da es sich hier um eine Ermessensklausel handelt, ist es zu-
meist schwer, das zuständige Bundesamt von der Anwendung
dieser Klausel zu überzeugen. Es gibt aber immer wieder Aus-
nahmen. Derzeit (Stand: Ende 2014) gibt es zudem die allgemei-
ne Praxis des Bundesamtes, bei besonders verletzlichen Gruppen
(Kranke, Traumatisierte, Schwangere, Alleinerziehende, Familien
mit Kindern etc.) keine Überstellungen etwa nach Malta vorzu-
nehmen und stattdessen vom Selbsteintrittsrecht Gebrauch zu
machen. Nach Angaben des Bundesamtes werden auch keine
Zugehörige besonders verletzlicher Gruppen nach Bulgarien ab-
geschoben. Nach Griechenland finden seit 2011 gar keine Dub-
lin-Abschiebungen statt – wegen der menschenrechtswidrigen
Zustände für Flüchtlinge dort. Aufgrund einer Entscheidung des
Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs (Tarakhel, Urteil vom
4.11.2014) dürfen Familien dann nicht nach Italien abgeschoben
werden, wenn zuvor keine Zusicherung über die kind- und fami-
liengerechte Unterbringung eingeholt wurde. 


Um ggf. die Beratungsstellen oder die Rechtsanwälte zu  un ter -
stützen, kann zur Begründung eines Antrags auf Selbsteintritt
oder einer Klage gegen einen Dublin-Bescheid ein »Erfahrungs-
bericht« oder eine »Eidesstattliche Versicherung« erstellt werden.
Inhalt einer solchen Erklärung sind die Erfahrungen, die der Be-
troffene bei seinem Aufenthalt in dem eigentlich zuständigen
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EU-Staat gemacht hat. Relevante Aspekte sind:  Pro bleme bei der
Unterbringung, sozialen Unterstützung, medi zi  ni schen Versor-
gung, dem Zugang zum Asylverfahren, den Ver fah rensstandards
(professionelle Dolmetscher, rechtstaatliche Anhörung, wirksa-
me Rechtsmittel etc.) sowie Umstände einer etwaigen Inhaftie-
rung. Es ist unbedingt erforderlich, diese Berichte mit den Infor-
mationen, die das Bundesamt in der Akte gesammelt hat, abzu-
gleichen, z.B. mit den Eurodac-Daten und dem Protokoll der
»Dublinanhörung«.


Am Beispiel Bulgariens zeigt sich vielleicht am deutlichsten
der Unterschied zwischen den Dublinverfahren und den
Drittstaatenverfahren: Besonders verletzliche »Dubliner« ha-
ben die Chance auf einen Selbsteintritt, also den Schutz vor
Abschiebung nach Bulgarien. Flüchtlinge, die in Bulgarien
bereits einen Schutzstatus erhalten haben (und dennoch
der Obdachlosigkeit überlassen werden), werden vom Bun-
desamt rigoros abgelehnt, ihre Abschiebung nach Bulgarien
wird gemäß der Drittstaatenregelung angeordnet. Es gibt
für sie keine Überstellungsfrist, so dass auch ein Kirchenasyl
mit dem Ziel des Frist ablaufs wenig Sinn hat. Deswegen
kann für diesen Personenkreis eine Lösung nur auf dem aus-
länderrechtlichen Weg, z.B. in Form einer Aufenthaltserlaub-
nis gem. § 25 V AufenthG gesucht werden.
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Wichtig ist, dass das zuständige Bundesamt die Informationen,
die gegen eine Überstellung in den eigentlich zuständigen Staat
sprechen, auch kennt. Dies können auch Überstellungshinder-
nisse wegen Krankheit (siehe unter 4.) sein. Es ist nicht davon aus-
zugehen, dass in der vom Bundesamt durchgeführten »Dublin -
anhörung« all dies schon zur Sprache gekommen ist.


4. Liegen Reiseunfähigkeit oder andere
 Überstellungshindernisse vor?


Wenn ein anderer Dublin-Staat zuständig ist, kann eine Abschie-
bung jedoch trotzdem verhindert werden, wenn sich die Ab-
schiebung auf die physische oder psychische Gesundheit nega-
tiv auswirken würde. Wenn also eine Erkrankung vorliegt, die
sich durch die Abschiebung massiv verschlechtern würde, darf
nicht abgeschoben werden (dann liegt ein sog. inländisches Voll-
zugshindernis vor). Zum Nachweis müssen Atteste oder gar Gut-
achten von Ärzten oder Psychologen erstellt werden. 


Auch hier gilt wieder: Die Behörden – das Bundesamt und die
Ausländerbehörde – müssen über Erkrankungen informiert wer-
den. Als Beweis sind Atteste oder Gutachten einzureichen. Es ist
sinnvoll, auch die Ausländerbehörde zu informieren. Unbedingt
zu beachten ist, dass die Ausländerbehörden, die die Abschie-
bungen organisieren, nicht immer mit den lokalen Ausländer-
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behörden identisch sind, so gibt es dafür in Bayern z.B. eigens
»Zentrale Rückführungsstellen« und in Hessen »Zentrale Auslän-
derbehörden«. Zuständig für die Prüfung von Vollstreckungshin-
dernissen ist allerdings allein das Bundesamt, dies hat das Bun-
desverfassungsgericht im September 2014 beschlossen.


5. Wann läuft die Überstellungsfrist ab?


Das Dublin-Verfahren gibt bestimmte Fristen für die Durchfüh -
rung der Abschiebung in den zuständigen Staat vor (= Überstel-
lungsfrist). Läuft die Frist ab, ohne dass es zu der Abschiebung
gekommen ist, geht die Zuständigkeit auf Deutschland über. Es
gibt folgende Überstellungsfristen:


• 6 Monate als »Normalfall«: Die Frist beginnt zu laufen, wenn
der ersuchte andere Dublin-Staat zugestimmt hat, die betref-
fende Person zurückzunehmen. Reiseunfähigkeit, Schwan -
gerschaft oder Krankenhausaufenthalte verlängern diese Frist
nicht. Es ist zwischen den Gerichten jedoch umstritten, ob die
Frist sich verlängert, wenn ein Eilantrag bei Gericht einge-
reicht wird. 


Viele Gerichte gehen davon aus, dass die Frist erneut zu lau-
fen beginnt, sobald das Gericht entweder den Eilantrag abge-
lehnt hat oder aber – bei einem positiven Eilbeschluss – mit
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negativer Entscheidung in der Hauptsache (= Urteil). Dann
fängt die Sechs-Monatsfrist mit der Zustellung des Beschlus-
ses oder Urteils neu zu laufen an – die Zeit davor wird nicht
einberechnet.


Andere Gerichte gehen von keiner Verlängerung der Über-
stellungsfrist aus, wenn der Eilantrag abgelehnt wurde – eine
aufschiebende Wirkung i.S.v. Art. 29 Dublin-III-VO liegt ja nicht
vor (siehe VG Potsdam, Beschluss v. 23.9.2014, OVG NRW, Be-
schluss v. 8.9.2014). Allerdings würde auch nach dieser Auf-
fassung die Frist neu zu laufen beginnen, wenn a) der Eilan-
trag positiv war und die Abschiebung vorläufig ausgesetzt
wurde (aufschiebende Wirkung) und b) später in der Haupt-
sache jedoch ein ablehnendes Urteil gefällt wurde.


• 12 Monate in Haft-Fällen: Wenn sich der Betroffene in Straf-
oder Untersuchungshaft befindet, beträgt die Überstellungs-
frist 12 Monate. Nicht gemeint ist die Abschiebungshaft. Hier
ist vielmehr eine kürzere Frist vorgesehen.


• 18 Monate bei Flüchtigkeit: Wenn der Betroffene »flüchtig«
ist, verlängert sich die Überstellungsfrist von 6 auf 18 Monate.
Viele Ausländerbehörden melden Asylsuchende als »flüchtig«,
wenn sie bei einem unangekündigten Abschiebungsversuch
nicht in ihrer Unterkunft angetroffen werden, manche auch,
wenn sie sich z.B. eine Woche nicht dort aufhalten. Eine ver-


19







längerte Überstellungsfrist ist sehr ungüns tig, da die Betroffe-
nen so länger in Ungewissheit bleiben, ob sie abgeschoben
werden oder nicht. Deswegen ist es wichtig, dass der Betrof-
fene den Behörden stets seinen Aufenthaltsort mitteilt. Ist der
Aufenthaltsort bekannt, gilt der Betroffene nicht als flüchtig.


Exkurs: Strategien des Bundesamtes 
gegen Kirchenasyle


Neuerdings versucht das Bundesamt auch in Fällen eines
 Kirchen asyls die verlängerte Frist von 18 Monaten anzuwen-
den. Bei einem  Kirchenasyl wird die Behörde immer über
den Aufenthalt der Asylsuchenden in der Gemeinde infor-
miert. Dementgegen wird von Bundesamtsvertretern argu-
mentiert, durch das Kirchenasyl behindere der Betroffene
seine Überstellung. Damit sei er flüchtig.


Hiergegen sollte man – ggf. vor Gericht – argumentieren,
dass die Be hörden wissen, wo sich die Betroffenen befinden.
Sie werden über das Kirchenasyl ja in Kenntnis gesetzt. Es ist
in keiner Weise schlüssig, hier ein Flüchtigsein zu konstru-
ieren. 


Im Zweifel muss gerichtlich geklärt werden, ob die Überstel-
lungsfrist abgelaufen ist oder nicht.
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6. Zugang zum Asylverfahren nach Ablauf 
der Über stellungsfrist?


Läuft die Überstellungsfrist ab, ohne 
dass der Betroffene abgeschoben worden ist,
wird Deutschland für das Asylverfahren 
zuständig. 


Die Folge ist, dass das Bundesamt den »Dublin-Bescheid«, mit
dem der Asylantrag des Betroffenen als unzulässig abgelehnt
worden war, aufheben muss. Das Asylverfahren muss dann in
Deutschland stattfinden. Aber Achtung: In letzter Zeit versucht
das Bundesamt in manchen Verfahren auch nach Ablauf der
Überstellungsfrist Gründe dafür zu suchen, dass trotz der Zu-
ständigkeit Deutschlands kein Zugang zum Asylverfahren zu ge-
währen ist. Es teilt z.B. mit, dass nun geprüft werde, ob nicht doch
ein Schutzstatus in einem anderen Dublin-Land vorliegt. Dann
wird kein »zweites« Asylverfahren in Deutschland gewährt, so
die Begründung. 


Man sollte sich also unbedingt vergewissern, ob das Asylverfah-
ren tatsächlich in Deutschland erfolgen soll, nachdem eine Dub-
lin-Abschiebung verhindert wurde. Denn wenn das Bundesamt
den Asylantrag als unzulässig ansieht, kann immer noch die Ab-
schiebung drohen (etwa nach der Drittstaatenregelung). Oder
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aber es droht ein Leben mit einer bloßen Duldung (kein echter
Aufenthaltstitel), was viele rechtliche Nachteile mit sich bringt.
Im Zweifel sollten auch hier unbedingt eine Beratungsstelle oder
RechtsanwältInnen kontaktiert werden. Eine Klage kann ggf. das
Bundesamt zur erneuten Prüfung zwingen. Ein bestehendes Kir-
chenasyl sollte im Zweifel so lange fortgesetzt werden, bis Klar-
heit über das weitere Verfahren vorliegt.


7. Rechtsschutz: Macht eine Klage Sinn?


Gegen eine drohende Dublin-Abschiebung 
kann Klage vor dem Verwaltungsgericht  
ein ge reicht  werden. Damit gesichert ist, 
dass vor dem Urteil keine Abschiebung voll-
zogen wird, muss ein Eilantrag bei Gericht
 gestellt werden. 


Wenn ein Eilantrag positiv vom Gericht entschieden wird, heißt
dies, dass die Abschiebung vorläufig ausgesetzt wird – und zwar
so lange, bis das Gericht den Fall gründlich geprüft hat und in
 einem Urteil zu einem endgültigen Ergebnis gekommen ist. Die-
se Entscheidung nennt man auch Hauptsachen-Entscheidung
oder Urteil.
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Auch wenn man für die Einreichung einer Klage zwei Wochen
Zeit hat, so beträgt die Frist für die Stellung eines Eilantrages nur 
eine Woche (gerechnet ab Zustellung des Dublin-Bescheides
vom Bundesamt, siehe § 34a AsylVfG). Wird ein Eilantrag abge-
lehnt, kann mit neuen Beweisen (z.B. einem neuen ärztlichen
Gutachten) ein neuer Eilantrag gestellt werden. In besonderen
Fällen kann auch eine Verfassungsbeschwerde und eine Be-
schwerde beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte
erhoben werden.
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Achtung: Ein Eilantrag kann auch schaden


Manchmal hat jedenfalls ein Eilantrag keinen Sinn. Hinter-
grund ist, dass sich durch das Einlegen eines Eilantrages die
Überstellungsfris ten deutlich verlängern können. Denn wenn
aufgrund des Eilantrages die Abschiebung einstweilen aus-
gesetzt wird bis in der Hauptsache entschieden wird, fängt
die Überstellungsfrist nach Auffassung vieler Gerichte nach
Abschluss des Gerichtsverfahrens neu zu laufen an. Hat das
Gerichtsverfahren selbst z. B. drei Monate gedauert, so kom-
men nach dessen Abschluss sechs weitere Monate hinzu, 
in denen der Betroffene von Abschiebung bedroht ist. Wer
darauf setzen will, einen Übergang der Zuständigkeit an
Deutschland durch Frist ablauf zu erreichen, ist ggf. ohne Eil-
antrag schneller am Ziel! 







Manche Gerichte entscheiden für die Betroffenen günstiger als
das Bundesamt, so dass sich eine Klage lohnen kann. So haben
nicht wenige Gerichte für Länder wie Italien, Ungarn oder Bulga-
rien »systemische Mängel« festgestellt und eine Überstellung
dorthin verboten. Es hängt stark von den jeweiligen Gerichten
ab, ob Rechtsschutz Aussicht auf Erfolg bietet oder nicht.


Ein Verfahren vor Gericht sollte mit der Hilfe von Rechtsanwält en
und Rechtsanwältinnen betrieben werden. Ehrenamtliche Helfe-
rinnen und Helfer können jedoch wichtige Unterstützungsarbeit
– wie das Schreiben des Erfahrungsberichtes etc. – leisten.


Art. 29 Dublin-III-VO


»Die Überstellung … erfolgt …, sobald dies praktisch mög-
lich ist und spätestens  innerhalb einer Frist von sechs Mo-
naten nach der Annahme des  Aufnahme- oder Wiederauf-
nahmegesuchs durch einen anderen Mitgliedstaat oder der
endgültigen Entscheidung über einen  Rechtsbehelf oder
eine Überprüfung, wenn diese gemäß  Artikel 27 Absatz 3
aufschiebende Wirkung hat. «
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8. Petition einreichen?


Wenn gar keine andere Möglichkeit gesehen 
wird, kann eine Petition beim Landtag 
oder Bundestag eingereicht werden. 
In der Regel  verweisen die Landtage auf 
den Bund, da dieser allein zuständig sei. 


Man sollte sich im Zweifel nicht davon abhalten lassen, auch
beim Landtag eine Petition einzureichen – immerhin kann diese
ein Anlass sein, mit Landespolitikern ins Gespräch zu kommen.
Für die Bundesebene ist der Zugang zu einem Petitionsverfahren
anerkannt. Dies hat aber keine »aufschiebende Wirkung« – d.h.
noch während des laufenden Petitionsverfahrens kann der Be-
troffene abgeschoben werden. In manchen Fällen führt jedoch
eine Petition dazu, dass verantwortliche Stellen den Fall neu
überdenken.
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9. Kirchenasyl organisieren


Sind die rechtlichen Möglichkeiten 
ausgeschöpft, kann ein Kirchenasyl 
oftmals die letzte Rettung sein.


Es ist daher sinnvoll, eine in Frage kommende  Kirchengemeinde
frühzeitig zu kontaktieren und um Unterstützung zu bitten. 


Ein Kirchenasyl kann besonders in Dublin-Fällen eine Lösung
bringen. Die Kirchenasyle werden in der Regel nicht durch die
Polizei gebrochen. Mit Hilfe von Kirchenasyl ist es wiederholt ge-
lungen, diese 6-Monats-Frist zu überbrücken und eine Abschie-
bung – z.B. nach Italien – zu verhindern. Unter Umständen kann
sich die Frist auf 18 Monate verlängern (wenn man von einem
Flüchtigsein ausgeht). Können sechs bzw. 18 Monate über brückt
werden, ohne dass die betroffene Person abgeschoben worden
ist, geht die Zuständigkeit auf Deutschland über.


Bei der Frage, ob man ein Kirchenasyl anstrengen sollte, muss
man wissen, ob ein Dublin-Fall vorliegt oder der eines Anerkann-
ten. Denn nur bei Dublin-Fällen gibt es einen Zuständigkeits-
wechsel zu Deutschland nach Ablauf der Überstellungsfrist. Da-
gegen ist Kirchenasyl im Fall von anerkannten Flüchtlingen und
subsidiär Schutzberechtigten deutlich problematischer in der
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Perspektive. Es läuft keine zwingende Frist. Die Behörden kön-
nen das Kirchenasyl einfach aussitzen und nach langer Zeit im-
mer noch abschieben.


Bei Fragen zum Kirchenasyl kontaktieren Sie die Bundesarbeits-
gemeinschaft Asyl in der Kirche (www.kirchenasyl.de).
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Wenn es ernst wird: 
Wann darf eine Abschiebung nicht vollzogen werden?


Nicht möglich ist die Abschiebung:


• vor der Zustellung des Bundesamtsbescheides an alle
 Familienmitglieder = Eltern und minderjährige Kinder.
(Gelegentlich kommt es vor, dass Bescheide nur für die
Eltern erlassen werden, über den Asylantrag eines in
Deutschland geborenen Kindes aber noch nicht ent-
schieden ist. In diesem Fall darf keine Abschiebung statt-
finden, bevor nicht auch eine Abschiebungs anordnung
für das Kind erlassen wurde);


• in der Woche nach Zustellung des Bescheides;
• während des laufenden Eilverfahrens, sofern der Eil -


antrag fristgerecht gestellt wurde;
• nach einer positiven Entscheidung im Eilverfahren bis


zur  Entscheidung im Hauptsacheverfahren (d.h. i.d.R.
nach einer mündlichen Verhandlung bei Gericht);


• während der gesetzlichen Mutterschutzzeiten (dazu
 müssen BAMF und Ausländerbehörde von der Schwanger-
schaft wissen!).







V. Was tun, wenn die Abschiebung eines 
international Schutzberechtigten droht?


Wenn eine Person bereits in einem 
anderen Staat  einen Schutzstatus erhalten
hat, ist das  Dublin- Verfahren nicht 
anwendbar. 


Der Asylantrag wird nach der Drittstaatenregelung abgelehnt
und auf Seite 1 des Ablehnungs-Bescheides des Bundesamtes
heißt es: »Es wird festgestellt, dass dem Antragsteller aufgrund
seiner Einreise aus einem sicheren Drittstaat kein Asylrecht 
zusteht.« Die Drittstaatenregelung hat verschiedene Nachteile:
Kein Schutz vor Abschiebung von unbegleiteten minderjähri-
gen Flüchtlingen, keine Überstellungsfristen (nach deren Ablauf
Deutschland zuständig würde) und weniger Akzeptanz in der
Rechtsprechung für das Vorbringen von systemischen Mängeln.
Ungleich schwerer ist es deswegen, sich gegen eine Abschie-
bung zur Wehr zu setzen. Was kann dennoch getan werden?
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1. Fachkompetente Rechtsberatung einschalten


Die Fälle von international Schutzberechtigten sind juristisch be-
sonders heikel. Es sollten hier unbedingt fachkundige Beratungs-
stellen oder Rechtsanwälte eingeschaltet werden. Nicht jeder
Rechtsanwalt ist auf das Asylrecht spezialisiert. Lassen Sie sich im
Zweifel von einer Beratungsstelle spezialisierte Rechtsanwältin-
nen und Rechtsanwälte in Ihrer Region empfehlen.


Wie bei Dublin-Fällen kann auch gegen die Abschiebung von
Schutzberechtigten das Vorliegen von inländischen Vollzugshin-
dernissen, v.a. eine mögliche Verschlechterung des Gesundheits-
zustandes durch die Abschiebung, vorgebracht werden (siehe
oben). Wenn dies nicht akzeptiert wird, kann beim Bundesamt
zumindest im Einzelfall erreicht werden, dass nicht die sofortige
Abschiebung angeordnet wird, bzw. eine bereits ergangene Ab-
schiebungsanordnung aufgehoben wird. Teilweise hat das Bun-
desamt in der Vergangenheit eine Abschiebungsanordnung er-
lassen, auch wenn feststand, dass die Abschiebung nicht voll -
zogen werden kann. Dies ist rechtswidrig – ggf. muss hiergegen
Klage erhoben werden.


Wenn die Abschiebung nicht angeordnet ist, werden Spielräume
eröffnet, um z. B. eine aufenthaltsrechtliche Lösung, etwa über 
§ 25 Abs. 5 AufenthG oder einen Härtefallantrag, zu ermöglichen.
Ebenso kann eine Petition beim Landtag eingereicht werden. In


29







den Fällen der Anerkannten – anders als in Dublin-Fällen – sehen
sich die Petitionsausschüsse der Länder als zuständig an. Eine
Landes-Petition kann dazu führen, dass die Behörden den Fall
neu überdenken oder dass zumindest Zeit gewonnen wird. Da-
gegen können die Petitionsausschüsse keine eigenen Entschei-
dungen über den Verbleib in Deutschland treffen. 


Das Petitionsverfahren ist in manchen Ländern die Bedingung
dafür, dass ein Antrag bei der Härtefallkommission gestellt wer-
den kann. 


2. Öffentlichkeitsarbeit


Eine Gegenstrategie gegen die Abschiebung von anerkannten
Schutzberechtigten kann auch der öffentliche Protest sein. An
vielen Orten in Deutschland haben sich Flüchtlinge unter dem
 Titel »Lampedusa in….« zusammengeschlossen und protestie-
ren gegen ihre Abschiebung in andere europäische Länder.
Ebenso machen ehrenamtliche Initiativen und Flüchtlingsorga-
nisationen über die Situation der Betroffenen aufmerksam. Erst
wenn die Öffentlichkeit von der dramatischen Situation der Be-
troffenen erfährt, kann Druck auf die politischen Entscheidungs-
träger aufgebaut werden. Ob es jedoch im Einzelfall zu einer
günstigen Entscheidung kommt, ist nicht vorhersehbar. Im Zwei-
fel sollten rechtliche Strategien immer parallel zu politischen An-
sätzen verfolgt werden.
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VI. Glossar


»Anerkannte«: Personen mit »Internationalem Schutz« nach
dem EU-Recht (Qualifikations-Richtlinie). Darunter fallen zwei
Gruppen:


– Anerkannte Flüchtlinge: Personen, die in Anwendung der
Genfer Flüchtlingskonvention einen Flüchtlingsstatus ge-
nießen.


– Als subsidiär schutzberechtigt Anerkannte: Personen, die
als schutzbedürftig anerkannt wurden, weil in ihrem Her-
kunftsland die Todesstrafe, Folter oder unmenschliche oder
erniedrigende Behandlung oder eine ernsthafte individuelle
Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit einer Zivil-
person infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines interna-
tionalen oder innerstaatlichen Konfliktes drohen.


Bundesamt für Migration und Flüchtlinge: Es handelt sich um
die zuständige Bundesbehörde mit Sitz in Nürnberg, die für 
die Durchführung der Asylverfahren zuständig ist, wozu auch
das Dublin-Verfahren gehört. Das Bundesamt hat bundesweit 24
Außenstellen, die die Dublin-Fälle bearbeiten. Die Grundsatzfra-
gen u.a. werden in der Zentrale in Nürnberg bearbeitet, während
ein spezielles Fachreferat in Dortmund die Überstellungsverfah-
ren vorbereitet.
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Dublin-III-Verordnung: Es handelt sich um die »Verordnung
(EU) Nr. 604/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 26. Juni 2013 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur
Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von
Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in einem Mitgliedstaat
gestellten Antrags auf internationalen Schutz zuständig ist (Neu-
fassung)«. 


Drittstaatenregelung: Dabei handelt es sich um eine Regelung,
wonach eine Zurückweisung eines Asylsuchenden an der Gren-
ze erlaubt ist. 


Dublin-Staat: An der Anwendung der Dublin-III-Verordnung sind
alle EU-Mitgliedstaaten sowie die Nicht-EU-Staaten Schweiz,
Liechtenstein, Island und Norwegen beteiligt. 


Eurodac: Es handelt sich um eine europäische Fingerab druck -
datei, die 2003 eingerichtet wurde. Darin werden Fingerab-
drücke aller Asylantragsteller (ab 14 Jahre) gespeichert – ebenso
von Personen, die unerlaubt nach Europa eingereist sind oder
sich unerlaubt in Europa aufhalten. Es gibt bestimmte Kennzif-
fern, die anzeigen, ob der Betroffene bereits in einem anderen
Dublin-Staat einen Asylantrag gestellt hat (1er Treffer) oder noch
keinen Asylantrag gestellt hat, aber dennoch wegen illegalen
Grenzübertritts registriert wurde (2er Treffer).
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Ab Mitte 2015 wird die neue Eurodac-VO in Kraft treten. Diese
sieht vor, dass auch das jeweilige Ergebnis eines Asylverfahrens
in der Datenbank erfasst wird. Anders als heute könnte die
Behörde dann auf einen Blick sehen, ob der Flüchtling schon ei-
nen Schutzstatus in einem anderen Dublin-Staat erhalten hat
und somit unter die Drittstaatenregelung fällt. Die Problematik
der Ankerkannten wird auch deswegen zunehmen.


Systemische Mängel: Wenn die Asylverfahren in einem Dublin-
Staat bezogen auf das Verfahren oder auf die Aufnahmebedin-
gungen so fehlerhaft sind, dass sie zu Menschenrechtsverletzun-
gen (Art 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention, Art. 4
Grundrechte-Charta, Verbot der unmenschlichen und erniedri-
genden Behandlung) führen können, spricht man von syste -
mischen Mängeln. Diesen Begriff hat der EuGH in seinem Grund-
satzurteil zu Griechenland vom 21.12.2011 geprägt. 
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VII.  Links


www.proasyl.de


www.fluechtlingsraete.de


www.asyl.net


www.unhcr.de


www.kirchenasyl.de


www.unhcr.de
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4. Methodenbox für Patenschaften mit Geflüchteten 
Auf der Homepage http://landungsbruecken-methodenbox.de/ gibt es hilfreiche Tipps und 
Hinweise, was bei der Gründung oder Weiterentwicklung eines Patenschaftprojekts mit 
Geflüchteten zu beachten ist.  
Auch in Würzburg gibt es ein solches Patenprojekt. Interessierte haben die Möglichkeit sich 
bei unterschiedlichen Trägern qualifizieren zu lassen und erhalten anschließend auch einen 
„Patenausweis“. Nähere Informationen finden sich hier: http://aktiv-in-
wuerzburg.de/patenschaftsprojekte. 
 
Bitte melden Sie sich jederzeit gerne bei Fragen und Anregungen.  
Wir wünschen Ihnen schon jetzt ein schönes Wochenende und weiterhin viel Kraft für Ihr 
großartiges Engagement.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Tobias Goldmann    Tobias Bothe 
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معلومات بخصوص 
الخمروالمخدرات ا�¢خرى 


والمساعدة ا�ستشارة 


Arabisch







وصلـــتَ إÏ ألمانيا.
لكنك تتساءل يومياً


� ألمانيا؟ 
�Ä هل يمكن�² أن أبقى


هل مسموح �Ï أن أعمل هنا؟ 


� مسكنا جديداً لها هنا.   
��õهل ستجد أ


� مكان ضيق.
�Ä (ين ربما تعيش مع كث�� من الناس(أناس كث��


ء) محل شك وريبة، �
á|) ¼ كل ش�²


لديك هموم.


� تعرف ماذا ينبغي عليك فعله طوال الوقت. 


يصعب عليك مجرد ا�نتظار. 


ليس لك مكان تعيش فيه 


٢


"متى أرى عائلتي مرة أخرى؟


هل � يزال أحبابي على قيد الحياة؟


كيف تتواصل حياتنا؟


الهموم تعذبني ليل نهار."


دانيال، ٣٦ عام


بعض الناس يقولون:


هناك مواد تساعدك للحصول على أحساسيس جيدة.


ينصحونك بتناول مثل هذه المواد .


على سبيل الخمر والقنب الهندي وا�¼فيون والهيروين. 


لكن كل إنسان يتفاعل بشكل مختلف عندما يتناول تلك المواد. 


ويشعر البعض ا�¼خر بالراحة وا�ستراخاء.


بينما يشعر ا�¼خرون بالخوف والبؤس. 


ويشعر البعض بالمتعة والمرح. 


ويشعر البعض ا�¼خر بالحزن واليأس.


حتى أن البعض يشعر بالسعادة للحظات قليلة. 


وربما تزول جميع الهموم لفترة قصيرة. 


بينما ينسى البعض ا�¼خر جميع ما حولهم. 


وهناك أخرون يصبحون عدوانين بشراسة. 


فربما يضرون بذلك أنفسهم وبعد ذلك غيرهم. 


لــم تردْ (�تريد) أن تكون لك هموماً أخرى.


لم تردْ (�تريد) أن تكون لك أية آ�م أخرى.


تريد أن تن� ما يحزنك.


¼ ع´ ما يرام.  ينبغي أن يصبح كل ش�²


وينبغي أن يكون حال أõتك ع´ مايرام. 


تريد أن تشعر بالراحة. 


من أجل هذا غامرت بالهروب.


تريد أن تكون حراً


٣


"صديق لي تركني أجرب ذلك.


ذات مرة شعرت بالراحة لذلك مجدداً. 


 ".ًÕ¹سف لم يستمر ذلك وقتاً طويÕلكن ل


سام، ٢٤ عام
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 ".ًÕ¹سف لم يستمر ذلك وقتاً طويÕلكن ل
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� حالة السُكر يدُرك الناس العالم إدراكاً مختلفاً. 
�Ä


  . لوان والروائح والضجيج وا�¼صوات وا�¼شكال أن تتغ�� ¼Õويمكن ل


طÕق.  وربما يمكن للمرء أن يرى ا�¼شياء الغ�� موجودة ع´ ا��


 �
�Ä حساس بأنهم يروا ويسمعوا بصورة أفضل وهم وبعض الناس لديهم ا��


حالة سُكر. 


ويشعر بعض الناس بالدوخة وبالبؤس. 


وتكون الحركات غالباً غ�� آمنة.  


 ." � �Öويجعل السُكر بعض الناس "مخبول


. ¼ ثم لم يعد بإمكانهم الوصول �¼ي ش�²


 . áâو� أحد من الب


وكذلك � يشعرون بالهموم و� الخوف و� ا�¹�¹م. 


وين يمنكها أن  وهناك بعض المواد مثل الخمر والقنب الهندي وا�¼فيون واله��


� حالة سُكر وتخدر. 
�Ä نسان تجعل ا��


لذلك تسمى بالمواد المخدرة. 


ة من هذه المواد للحصول ع´  ويحتاج الناس ع´ اختÕفهم إÏ أنواع كث��


السُكر.  حالة 


� للمواد المخدرة �Öيصبح بعض الناس مدمن �Ïوبالتا


وهي تسمى لذلك بالمخدرات.


دمان،  ويمكن لبعض ا�¼دوية أن تسبب ا��


وديازيبيات.  � من ذلك ع´ سبيل المثال المهدئات والمسكنات مع تأث�� الب��


ماذا يعني السُكر؟


"يبدو إبنى دائما هزلي" 


وهو يستلقى هنا فقط، ويحملق أمامه ولم يعد متجاوباً.  


وأنا قلقه عليه للغاية."


ة، ٣٧ عام سم��


بعد السُكر يشعر كث�� من الناس بأن حالتهم سيئة.


بعضهم يشعر بالصداع. 


والبعض ا�¼خر يشعر بالسوء وا�¼ذى.


ويجب ع´ البعض ا�¼خر أن يتقيأ. 


اجع الهموم مرة أخرى بعد السُكر. وت��


ح�² أنها تكون أسوأ من ذي قبل. 


� كث�� من البÕد والحضارات والديانات من 
�Ä وتعُد بعض المواد المخدرة


المحرمات. وع´ الرغم من ذلك يتعاطى الناس هذه المواد المخدرة 


تهام فيما بينهم.   ويتبادلون ا��


ويشعرون بأن حالتهم سيئة. 


فوا محرماً. �¼نهم اق��


ويلحق بذلك الخوف: 


أنك فعلت محرماً.


هل �حظ ذلك أحدٌ؟


هل العائلة ع´ علم بذلك؟


� ذلك؟
�Ä وما رأى العائلة


يغ�� السُكر السلوك الخاص.


� حالة سُكر يحدث لÕ¼خرين آلماً.
�Ä وأحيانا عندما يكون المرء


ويندم المرء ع´ فعل ذلك فيما بعد.


� حالة سُكر.
�Ä نسان نفسه عندما يكون وأحيانا يصيب ا��


بعد حالة السُكر


٥


"شربت الخمر


مراراً وتكراراً .


طÕق." ولم تعلم والدتي بذلك على ا��
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٦


التشريعات والقوانين
القانون يسمح بهذه المواد المخدرة


الخمر


ب الخمر.. وبداية من مطلع العام الـ  áâب � �Öألمانيا يسُمح للبالغ �
�Ä


ة: ع´ سبيل  وبات كث�� áâم �
�Ä ١٨ يصبح المرء بالغاً. والخمر متوافر


ب الخمر áâة والكوكتيل. لكن هناك قواعد ل � النبيذ والب��
�Ä المثال


ع´ سبيل المثال � يجوز �¼حد من الناس أن يقود سيارة أو دراجة 


وهو سكران. و� يسُمح �¼حد أن يفعل شيئاً محرماً وهو سكران،  كأن 


يجرج إنساناً أخراً. 


يعات خاصة سارية ع¹ ا�¢طفال والشباب، أ� وهي: �وهنا ت¼
� يسُمح لمن � يتجاوز عمره 18 عاماً أن يشتري االمشروبات الكحولية 


الثقيلة، مثل الفوديكا، ويسكي أو كوكتيل أو أن يشربها في ا�¼ماكن العامة 


مثل المطاعم. كما أنه � يسُمح لمن � يتجاوز عمره 16 عاماً أن يشتري 


المشروبات الكحولية ا�¼خرى مثل البيرة والنبيذ والشمبانيا أو أن يشربها في 


ا�¼ماكن العامة كالمطاعم.  


التبغ


� ألمانيا التبع ويقومون بتدخينه، من 
�Ä وا � أن يش�� �Öمسموح للبالغ


ذلك ع´ سبيل المثال السجاير والشيشة.


ي سلع الدخان أو أن  � يسُمح لمن � يتجاوز عمره ١٨ عاماً أن يش¬¾


  ا�¢ماكن العامة.  
يدخنها �


وممنوع التدخين في كثير من ا�¼ماكن وأماكن العمل.


أما الرجال والنساء الذين يتجاوز عمرهم الـ ١٨ عاماً، فلهم أن يقرروا ذلك 


� ألمانيا. 
�Ä بأنفسهم


ب الخمر؟ áõهل أريد أن أ


هل أريد أن أدخن السجاير والشيشة؟


مسموح لكل واحد أن يوافق ع´ ذلك أو أن يرفضه. 


٧


� ألمانيا امتÕك الخمور والتبغ والتجارة بهما. ممنوع امتÕك وكذلك 
�Ä مسموح


التجارة بالمواد المخدرة ا�¼خرى. يلحق بهذه ماريوانا والحشيش 


وين وكذلك خليط ا�¼عشاب المسكر.   وا�¼فيون واله��


اء وبيع هذه المواد المخدرة. و� يسُمح للمرء حيازة هذه  áâيسُمح ب Õف


المواد. 


وجميع المواد المخدرة الممنوعة تخضع لقانون المخدرات. ويطُلق ع´ 


طة أن تقبض ع´  áâعية. ويمكن لل áõ المواد المخدرة الممنوعة مخدرات غ��


ونها أو يبيعونها.  الناس الذين يحوزن هذه المواد المخدرة أو يش��


وقد يودي ذلك إÏ تقديم بÕغ أو ربما إÏ عقاب.  


وقد يصل ا�¼مر إÏ دفع غرامة كعقاب. 


أو الزج بالمرء جراء فعل ذلك إÏ السجن. 


، منها:  � �ÖجئÕمشاكل أخرى ل Ïويمكن أن تتوا


� ألمانيا إ� مع بعض القيود.  
�Ä قد � يسمح لهم بالبقاء


ربما يجب عليهم مغادرة ألمانيا. 


المواد المخدرة � تحل المشاكل.
بل إنها تخلق المشاكل.


يحرم القانون هذه المواد المخدرة


ا�¢دوية


يعات خاصة. يجب أن يصف طبيب بإحدى  �وت¼ى ع¹ ا�¢دوية ت¼
الروشتات كثيرا من ا�¼دوية، على سبيل المثال ا�¼دوية المخدرة أو المهدئات 


البنزوديازيبيات.   تأثير  المحتوية على  والمسكنات 







٦


التشريعات والقوانين
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٧
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وقد يصل ا�¼مر إÏ دفع غرامة كعقاب. 
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� ألمانيا إ� مع بعض القيود.  
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البنزوديازيبيات.   تأثير  المحتوية على  والمسكنات 







يتعاطى كث�� من الناس بانتظام المواد المخدرة. بعضهم يتعود ع´ ذلك


ثم يتعودن شيئاً فشيئاً ع´ استخدام الكث�� من ذلك، ح�² يناولون شعوراً 


. ويطلب جسدهم المواد المخدرة. وبدون المواد المخدرة  ¼ بذلك بعض الش�²


: �
�Ä يشعرون بالمرض. و� يفكرون إ�


� المرة القادمة.
�Ä تعاطي المواد المخدرة


وتتعلق جميع أفكارهم بالمواد المخدرة. 


كيف أحصل ع´ ذلك؟


كيف أدفع ثمن ذلك؟


¼ أخر غ�� هام. وكل ش�²


ح�² عائلته الخاصة.


� الجسم.
�Ä ومن ثمّ فقد بدأت المواد المخدرة إحداث تغي��


� الوجدان والروح. 
�Ä ثم حدث التغي��


ثم يصبح المرء بعد ذلك مدمناً.


وتحدث أيضا بعض ا�¼دوية إدماناً. 


تخلق المواد المخدرة المشاكل


٨


"أتناول حبوباً للنوم، 


جهاد،   لكننىي كنت أشعر ليÕً ونهاراً با��


جهاد، وكنت � أشعر إ� با��


لكننى لم أعد أستيطيع العيش بدون تناول الحبوب."


فرح، ٣٦ عام


كيف يكون حالك، عندما � تتناول المواد المخدرة؟


هل تشعر بعدم الهدوء؟


هل � يمكنك النوم؟


هل تتصبب عرقاً؟


هل ترتعش يداك؟


هل حالك يكون سيئاً؟


هل تشعر بالخوف؟


هل تشعر بالكسل والخمول؟


حيل؟ ربما تكون تلك المشاعر ناجمة عن خوفك من ال��


إذاً أنت تحتاج إÏ المساعدة القانونية.


وربما تشعر بهذه ا�¼حاسيس �¼نك تحتاج إÏ المواد المخدرة. 


: �́ إذاً لك أن تفكر فيما ي


� تناولها؟
�Ä هل تتعاطى غالباً المواد المخدرة أو تفرط


ربما تحتاج إذاً لمساعدة.


وأحياناً يساعد الحوار مع شخص أخر؟


� ألمانيا مراكز استشارة للناس الذين يعانون من مشاكل بسبب 
�Ä وهناك


تعاطيهم المواد المخدرة.


ما هو شعورك النفسي؟


٩
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هل تتصبب عرقاً؟


هل ترتعش يداك؟


هل حالك يكون سيئاً؟


هل تشعر بالخوف؟


هل تشعر بالكسل والخمول؟


حيل؟ ربما تكون تلك المشاعر ناجمة عن خوفك من ال��


إذاً أنت تحتاج إÏ المساعدة القانونية.


وربما تشعر بهذه ا�¼حاسيس �¼نك تحتاج إÏ المواد المخدرة. 


: �́ إذاً لك أن تفكر فيما ي


� تناولها؟
�Ä هل تتعاطى غالباً المواد المخدرة أو تفرط


ربما تحتاج إذاً لمساعدة.


وأحياناً يساعد الحوار مع شخص أخر؟


� ألمانيا مراكز استشارة للناس الذين يعانون من مشاكل بسبب 
�Ä وهناك


تعاطيهم المواد المخدرة.


ما هو شعورك النفسي؟


٩







� من مشاكل مع المواد المخدرة؟
هل تعا��


إذاً يمكنك أن تبحث عن استشارة لك. 


� من مشاكل بسبب 
هل تشعر بالهم بسبب أن أحد أقاربك أو أصدقائك يعا��


تعاطيه المواد المخدرة؟


إذاً يمكنك أن تبحث عن استشارة لك. 


� ألمانيا متخصصون لمثل هذه المشاكل. ويطلق عليهم مستشاري/
�Ä هناك


� علم النفس والطب. 
�Ä دمان. إنهم مؤهلون للعمل ا�جتماعي مستشارات ا��


يعرفون تأث�� المواد المخدرة. 


كما يعرفون ما يساعدك عندما تسبب المواد المخدرة وا�¼دوية مشاكل. 


ويمكن أن تذهب إليهم طلباً لÕستشارة. 


ويجب عليك أ� تذكر لهم أسمك. 


وع´ حسب رغبتك ممكن أن تتم ا�ستشارة مجهولة الهوية.  


أنت تحتاج إلى مساعدة


١٠


تتحدثون بâية مع بعضكم بعضاً.  


دمان � يبلغون أحداً بما تقول.  مقدمو ومقدمات استشارة ا��


هم ملتزمون بالصمت تجاه ا�¼خرين، أي:


السلطات. تجاه 


وكذلك تجاه أفراد العائلة وا�¼صدقاء والصديقات. 


دمان بأي شيئ لو سألتْ عنك عائلتك.  و� يدلي مستشارو ا��


فÕ تتسلل أية معلومات إلى الخارج. 


و� يتم التنصت على هذه الحوارات.


من قبل أي أحد. 


دمان مستقلين.  إن مستشارو ومستشارات ا��


إنهم � يعملون لصالح الدولة، 


إنهم يعملون من أجلك أنت. 


ويمكنك أن تثق فيهم
¼ يجعلك مكتئباً،  يمكنك أن تذكر كل ش�²


ح�² أنه يمكنك أن تذكر إذا كنت فعلت شيئاً محرماً. 


طة بسبب المواد  áâويمكنك أن تذكر أيضاً لو حدثت لك مشاكل مع ال


المخدرة. 


طة. áâلل ¼ دمان أي ش�² و� يذكر مستشارو ومشتشارات ا��


فÕ يجب عليك أن تخ�á أى عقاب،  


¼ ومحرم.  �¼نك ذكرت لهم أثناء ا�ستشارة ما هو س�²


حيل،  و� تخ�á من ال��


¼ ومحرم.  �¼نك ذكرت لهم أثناء ا�ستشارة ما هو س�²


اك معهم فيما يمكنك أن تفعله. سوف تفكر با�ش��


يمكنك أن تتحدث معهم بصراحة


"أشعر بالقلق تجاه صديق لي، 


إنه يدخن ويشرب في آن واحد،


لحسن الحظ أعرف مركزاً لÕستشارة.  


وفيه يمكننى أن أطرح جميع أسئلتي."


، ٣٢ عام سم��







� من مشاكل مع المواد المخدرة؟
هل تعا��


إذاً يمكنك أن تبحث عن استشارة لك. 
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دمان بأي شيئ لو سألتْ عنك عائلتك.  و� يدلي مستشارو ا��


فÕ تتسلل أية معلومات إلى الخارج. 


و� يتم التنصت على هذه الحوارات.


من قبل أي أحد. 


دمان مستقلين.  إن مستشارو ومستشارات ا��


إنهم � يعملون لصالح الدولة، 


إنهم يعملون من أجلك أنت. 


ويمكنك أن تثق فيهم
¼ يجعلك مكتئباً،  يمكنك أن تذكر كل ش�²


ح�² أنه يمكنك أن تذكر إذا كنت فعلت شيئاً محرماً. 


طة بسبب المواد  áâويمكنك أن تذكر أيضاً لو حدثت لك مشاكل مع ال
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طة. áâلل ¼ دمان أي ش�² و� يذكر مستشارو ومشتشارات ا��


فÕ يجب عليك أن تخ�á أى عقاب،  


¼ ومحرم.  �¼نك ذكرت لهم أثناء ا�ستشارة ما هو س�²


حيل،  و� تخ�á من ال��


¼ ومحرم.  �¼نك ذكرت لهم أثناء ا�ستشارة ما هو س�²


اك معهم فيما يمكنك أن تفعله. سوف تفكر با�ش��


يمكنك أن تتحدث معهم بصراحة


"أشعر بالقلق تجاه صديق لي، 


إنه يدخن ويشرب في آن واحد،


لحسن الحظ أعرف مركزاً لÕستشارة.  


وفيه يمكننى أن أطرح جميع أسئلتي."


، ٣٢ عام سم��







دمان فقط اللغة ا�¼لمانية. يتحدث معظم مستشاري ومستشارات ا��


جم.  ربما تحتاج إÏ م��


هل تعرف شخصاً تثق فيه؟


شخص يتحدث لغتك واللغة ا�¼لمانية؟


إذاً خذ هذا الشخص معك لÕستشارة.


جمك أن يحدد موعداً لك. ربما يمكن لم��


 . � �Öجم ومراكز ا�ستشارة يمكنها أن توصلك بم��


جمة. لكن ربما يجب عليك أن تدفع أجراً نظ�� ال��


جم. � هذه الحالة الم��
�Ä لكنك � تعرف


 ¢ �دمان وحدهم الذين � يتحدثون عن أي £ ��لكن: مستشاري ومستشارات ا


هم به. تخ¬»


ماً بالصمت.  � جم مل�� طاً أن يكون الم�� áõ وليس


فربما قد ينقل شيئاً من ا�ستشارة.


جم أم � تثق فيه.  � الم��
�Ä ولك أن توضح من البداية عما إذا كنت تثق


� ا�ستشارة.
�Ä احةóثم يمكنك بعد ذلك أن تتحدث بعد ذلك ب


كيف يتم التفاهم؟


١٢


وهكذا ستجد المساعدة


هل لديك هاتف سمارت ويمكنك الدخول ع´ 


نت؟ ثم يمكنك بعد ذلك أن تشغل هاتف  ن�� ا��


 :QR-Code السمارت ع´ نظام


"Wo soll sich die Einrichtung befinden?"


"In welcher Sprache möchten Sie beraten werden?"


١٣


 : �Ïنت ع�� الرابط التا ن�� أو لك أن تستدعى هذه الصفحة بنفسك من ا��


www.suchthilfeverzeichnis.de
"Online-Suche" ´انقر ع


: �Ïوفيها تقرأ هذا السؤال التا


 ("أى نوع من المؤسسات/الخدمات تبحث عنها؟") اختار: 
 niedrigschwellige" (مركز ا�ستشارة) أو "Beratungsstelle"


Einrichtung" (المؤسسة المنخفضة)    


: �Ïوأسفلها تقرأ هذا السؤال التا


("أين تتواجد هذه المؤسسة؟")


يدي ...................... المكان الرقم ال��


� المربع الكائن تحت المكان اسم المكان، الذي تريد فيه أن 
�Ä اكتب


تحصل ع´ ا�ستشارة. 


 : �Ïة للسؤال ا�¼خ�� التا áõإذهب مبا


("بأى لغة تريد أن تقدم لك بها ا�ستشارة؟")


اخ�� لغتك ا�¼م أو أى لغة أخرى يمكنك اتقانها بشكل جيد. يمكنك أن 


تنقر ع´ "Kombinieren" (توصيل) ، ثم يمكنك بعد ذلك أن تبحث 


� نهاية الصفحة ع´ "Suchen" (ابحث).
�Ä عن عديد من اللغات. انقر


 : �́ � السطر ا�¼ع´، إ� ما ي
�Ä و� يظهر لك


 "XX سيكون موجوداً مؤسسات"


انقر اسفل ذلك ع´ "Ergebnisliste anzeigen" (قم بإظهار قائمة 


النتائج) سوف تحصل ع´ عناوين جميع مراكز ا�ستشارة مضافاً إليها 


� ترغب 
اسماء المستشارين أو المستشارات، الذين يتحدثون اللغات ال�²


فيها.


"Welche Art der Einrichtung / des Dienstes suchen Sie?"


"Wo soll sich die Einrichtung befinden?"


"In welcher Sprache möchten Sie beraten werden?"







دمان فقط اللغة ا�¼لمانية. يتحدث معظم مستشاري ومستشارات ا��


جم.  ربما تحتاج إÏ م��


هل تعرف شخصاً تثق فيه؟


شخص يتحدث لغتك واللغة ا�¼لمانية؟


إذاً خذ هذا الشخص معك لÕستشارة.


جمك أن يحدد موعداً لك. ربما يمكن لم��


 . � �Öجم ومراكز ا�ستشارة يمكنها أن توصلك بم��


جمة. لكن ربما يجب عليك أن تدفع أجراً نظ�� ال��


جم. � هذه الحالة الم��
�Ä لكنك � تعرف


 ¢ �دمان وحدهم الذين � يتحدثون عن أي £ ��لكن: مستشاري ومستشارات ا


هم به. تخ¬»
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١٢


وهكذا ستجد المساعدة


هل لديك هاتف سمارت ويمكنك الدخول ع´ 


نت؟ ثم يمكنك بعد ذلك أن تشغل هاتف  ن�� ا��


 :QR-Code السمارت ع´ نظام


"Wo soll sich die Einrichtung befinden?"


"In welcher Sprache möchten Sie beraten werden?"


١٣


 : �Ïنت ع�� الرابط التا ن�� أو لك أن تستدعى هذه الصفحة بنفسك من ا��


www.suchthilfeverzeichnis.de
"Online-Suche" ´انقر ع


: �Ïوفيها تقرأ هذا السؤال التا


 ("أى نوع من المؤسسات/الخدمات تبحث عنها؟") اختار: 
 niedrigschwellige" (مركز ا�ستشارة) أو "Beratungsstelle"
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: �Ïوأسفلها تقرأ هذا السؤال التا


("أين تتواجد هذه المؤسسة؟")
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� المربع الكائن تحت المكان اسم المكان، الذي تريد فيه أن 
�Ä اكتب


تحصل ع´ ا�ستشارة. 


 : �Ïة للسؤال ا�¼خ�� التا áõإذهب مبا


("بأى لغة تريد أن تقدم لك بها ا�ستشارة؟")
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تنقر ع´ "Kombinieren" (توصيل) ، ثم يمكنك بعد ذلك أن تبحث 


� نهاية الصفحة ع´ "Suchen" (ابحث).
�Ä عن عديد من اللغات. انقر


 : �́ � السطر ا�¼ع´، إ� ما ي
�Ä و� يظهر لك


 "XX سيكون موجوداً مؤسسات"


انقر اسفل ذلك ع´ "Ergebnisliste anzeigen" (قم بإظهار قائمة 


النتائج) سوف تحصل ع´ عناوين جميع مراكز ا�ستشارة مضافاً إليها 


� ترغب 
اسماء المستشارين أو المستشارات، الذين يتحدثون اللغات ال�²


فيها.


"Welche Art der Einrichtung / des Dienstes suchen Sie?"


"Wo soll sich die Einrichtung befinden?"


"In welcher Sprache möchten Sie beraten werden?"







١٤


؟ �
اتصل بمركز ا�ستشارة الذي وقع عليه اختيارك. اسأل: من يتحدث لغ�²


أذكر لغتك. ربما تسمع اسماً.


اسأل: م�² يمكن�² أن أتحدث مع هذا الشخص؟


ربما تسمع بعد ذلك تاريخاً ووقتاً.


� اليوم الذي رغبت فيه وكذلك الموعد مرة أخرى.
�Ä اتصل


اسأل هذا الشخص: م�² يمكن�² الحضور إليك؟


 Ïالموعد المذكور إ �
�Ä اليوم الذي حددته وكذلك �


�Ä إذهب بعد ذلك


ا�سشارة. 


دمان مخصص وقته لك.    كن منضبطاً. حيث إن مستشار أو مستشارة ا��


وهكذا تحصل على استشارتك


إذا لك أن تبحث عن مركز استشارة قريب منك.


  Online-Suche ة áõصفحة ابحث مبا Ïإذهب مرة أخرى إ


ادخل فقط مركز ا�ستشارة والمكان.


انقر ع´ "ابحث".


سوف تحصل ع´ العناوين القريبة منك.


إذهب إÏ هناك وأسأل: م�² يمكنك أن تقدم �Ï ا�ستشارة؟


مستشارات والمستشارين مستعدون �¼ن يتفاهموا عن طريق العÕمات, 


شارات والرموز. ا��


� المؤسسات المنخفضة يمكن أن تذهب دون اتصال مسبق.
�Äو


وتسمى هذه ا�¼ماكن بـ "مقهى ا�تصال" أو "مراكز ا�تصال" أو "محÕت 


ا�تصال".


وفيها تجد أناس تتحدث إليهم.


هل مراكز ا�ستشارة بعيدة عنك؟


١٥


� تواجهك مع المواد المخدرة. 
� البداية بالمشاكل ال�²


�Ä يتعلق ا�¼مر


� هذا ا�¼مر؟
�Ä تواجهك �


وما هي المشاكل ال�²


� من هذه المشاكل؟
منذ م�² تعا��


� أدت إÏ ذلك برأيك؟
ما هي ا�¼سباب ال�²


ثم يتم التفك�� مشاركة بما يجب عليك فعله. 


ما الذي يمكن أن يساعدك؟


هل تكفي ا�ستشارة لذلك؟


ة؟ هل يحتاج ا�¼مر �ستشارات كث��


هل يحتاج ا�¼مر لمعالجة أخرى؟


ع´ سبيل المثال من خÕل طبيب؟


يقوم مقدموا ومقدمات ا�ستشارة بالتوضيح لك المساعدات ا�¼خرى الممكنة.


فضÕً عن ذلك يمكنك أن تبحث عن مؤسسة منحفضة مثل مقهى ا�تصال.


ماذا يحدث في ا�ستشارة؟


  طلب لجوئك؟
تخاذ قرار � ��هل � زلت تنتظر 


يمكنك أن تبحث عن مؤسسات منخفضة مسبقاً؟ 


� ا�ستشارة بخصوص المواد المخدرة.
�Ä هذا التوقيت المسبق لك الحق �


�Ä


ومسموح لك أن تحصل ع´ ا�ستشارة أك�á من مرة. 


قامة بألمانيا؟ ��  ا
هل سبق وأن كان لك الحق �


� الحصول ع´ معالجة أخرى. 
�Ä ًإذا فلك الحق أيضا


ألم تتمكن من التفاهم مع مقدم أو مقدمة ا�سشارة إ� بصعوبة بالغة؟


إذاً يمكنك أن تذهب إÏ مركز استشارة أخر.


وسوف يمكنك أن تحصل فيه ع´ ا�ستشارة مرة أخرى أو �¼ك�á من مرة 


أخرى. 


نبحث سوياً عن طرق ووسائل، 


حتى تسترد حالك بصورة أفضل مرة أخرى.؟"


اديب، ٤٦ عام
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أذكر لغتك. ربما تسمع اسماً.
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ا�سشارة. 


دمان مخصص وقته لك.    كن منضبطاً. حيث إن مستشار أو مستشارة ا��


وهكذا تحصل على استشارتك


إذا لك أن تبحث عن مركز استشارة قريب منك.


  Online-Suche ة áõصفحة ابحث مبا Ïإذهب مرة أخرى إ


ادخل فقط مركز ا�ستشارة والمكان.


انقر ع´ "ابحث".


سوف تحصل ع´ العناوين القريبة منك.


إذهب إÏ هناك وأسأل: م�² يمكنك أن تقدم �Ï ا�ستشارة؟


مستشارات والمستشارين مستعدون �¼ن يتفاهموا عن طريق العÕمات, 


شارات والرموز. ا��


� المؤسسات المنخفضة يمكن أن تذهب دون اتصال مسبق.
�Äو


وتسمى هذه ا�¼ماكن بـ "مقهى ا�تصال" أو "مراكز ا�تصال" أو "محÕت 


ا�تصال".


وفيها تجد أناس تتحدث إليهم.


هل مراكز ا�ستشارة بعيدة عنك؟


١٥


� تواجهك مع المواد المخدرة. 
� البداية بالمشاكل ال�²


�Ä يتعلق ا�¼مر


� هذا ا�¼مر؟
�Ä تواجهك �


وما هي المشاكل ال�²


� من هذه المشاكل؟
منذ م�² تعا��


� أدت إÏ ذلك برأيك؟
ما هي ا�¼سباب ال�²


ثم يتم التفك�� مشاركة بما يجب عليك فعله. 


ما الذي يمكن أن يساعدك؟


هل تكفي ا�ستشارة لذلك؟


ة؟ هل يحتاج ا�¼مر �ستشارات كث��


هل يحتاج ا�¼مر لمعالجة أخرى؟


ع´ سبيل المثال من خÕل طبيب؟


يقوم مقدموا ومقدمات ا�ستشارة بالتوضيح لك المساعدات ا�¼خرى الممكنة.


فضÕً عن ذلك يمكنك أن تبحث عن مؤسسة منحفضة مثل مقهى ا�تصال.


ماذا يحدث في ا�ستشارة؟


  طلب لجوئك؟
تخاذ قرار � ��هل � زلت تنتظر 


يمكنك أن تبحث عن مؤسسات منخفضة مسبقاً؟ 


� ا�ستشارة بخصوص المواد المخدرة.
�Ä هذا التوقيت المسبق لك الحق �


�Ä


ومسموح لك أن تحصل ع´ ا�ستشارة أك�á من مرة. 


قامة بألمانيا؟ ��  ا
هل سبق وأن كان لك الحق �


� الحصول ع´ معالجة أخرى. 
�Ä ًإذا فلك الحق أيضا


ألم تتمكن من التفاهم مع مقدم أو مقدمة ا�سشارة إ� بصعوبة بالغة؟


إذاً يمكنك أن تذهب إÏ مركز استشارة أخر.


وسوف يمكنك أن تحصل فيه ع´ ا�ستشارة مرة أخرى أو �¼ك�á من مرة 


أخرى. 


نبحث سوياً عن طرق ووسائل، 


حتى تسترد حالك بصورة أفضل مرة أخرى.؟"


اديب، ٤٦ عام







كاترينا، ٤٨ عام


١٦


� ألمانيا.
�Ä للرجال والنساء حقوق متساوية


فهم يلتحقون بنفس المدارس وبنفس الحصص الدراسية. 


التعليمية.  التدريبات  ويقومون بنفس 


� نفس الجامعات.
�Ä كما أنهم يدرسون


ويحصلون ع´ نفس المؤهÕت. 


اً فيما بينهم  � ألمانيا كث��
�Ä ويتعامل الرجال والنساء


ا مع بعضهم بعضاً.  ويتحدثوا كث��


ويتبادلون المعرفة فيما بينهم.  


لهذا يمكن للرجال أن يحصلوا ع´ استشارة من النساء، كما يمكن للنساء أن 


يحصلن ع´ استشارة من الرجال.


� مراكز ا�ستشارة جنباً إÏ جنب. 
�Ä ويعمل الرجال والنساء


� بعض مراكز ا�ستشارة يعمل النساء بمفردهم.
�Äو


كفاءة متساوية


"لقد ساعدت كثيراً من النساء والرجال


ولك أن تثق بي. 


ويمكنك أن تتحدث معي بصراحة.


ولن أبلغ أي شخص أخر بما تقول."


١٧


وا�ستشارة هي عبارة عن نقاش.


� الحال.  
�Ä ويأمل البعض بأن يحل هذا النقاش جميع المشاكل


لكن المشاكل المتعلقة بالمواد المخدرة يندر حلها بâعة.


دمان والمرض. فالمواد المخدرة يمكن أن تسبب ا��


وتحتاج ا�¼مراض إÏ وقت ح�² يتم الشفاء منها. 


إدمان المواد المخدرة يعت�� مرضاً. 


ح�² وإن كان يصُعب ع´ البعض فهم ذلك.       


نسان من التغلب ع´ هذا  ويحتاج ا�¼مر غالباً إÏ وقت طويل ح�² يتمكن ا��


المرض. 


� هذا ا�¼مر بنشاط وهمة. 
�Ä نسان و� يمكن أن ينجح ذلك إ� إذا شارك ا��


ويجب أن يكون المرء مستقل بذاته. 


ا�ستشارة ليست معناها معالجة 
طبية سريعة


والخطوة ا�¼وÏ للشفاء هي، 


الحديث بóاحة عن المشاكل المتعلقة بالمواد المخدرة.


� البداية مع مقدم أو مقدمة استشارة. 
�Ä ع´ سبيل المثال الحديث


نسان سليماً معافاً.  ويستمر ا�¼مر وقتاً طويÕً ح�² يصبح ا��


لكن ا�¼مر يكون مجزياً مع الص�� والمشاركة الفعالة. 


وا�ستشارة هي الخطوة ا�¼وÏ ح�² تصبح مستقÕً وسليماً معافاً. 


 "لم أرغب في البداية الذهاب إلى ا�ستشارة. 


متسائÕً ماذا يمكن أن يقدمه نقاش لمثل هذا ا�¼مر؟


لكننى كنت متفاجئ.


وحصلت على نصائح كثيرة. 


لكننى أرى مستقبلي وُلد ا�¹ن من جديد مرة أخرى." 


، ٥٢ عام �́ ع







كاترينا، ٤٨ عام


١٦


� ألمانيا.
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ويحصلون ع´ نفس المؤهÕت. 


اً فيما بينهم  � ألمانيا كث��
�Ä ويتعامل الرجال والنساء


ا مع بعضهم بعضاً.  ويتحدثوا كث��
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لهذا يمكن للرجال أن يحصلوا ع´ استشارة من النساء، كما يمكن للنساء أن 


يحصلن ع´ استشارة من الرجال.


� مراكز ا�ستشارة جنباً إÏ جنب. 
�Ä ويعمل الرجال والنساء


� بعض مراكز ا�ستشارة يعمل النساء بمفردهم.
�Äو


كفاءة متساوية


"لقد ساعدت كثيراً من النساء والرجال


ولك أن تثق بي. 


ويمكنك أن تتحدث معي بصراحة.


ولن أبلغ أي شخص أخر بما تقول."


١٧


وا�ستشارة هي عبارة عن نقاش.


� الحال.  
�Ä ويأمل البعض بأن يحل هذا النقاش جميع المشاكل


لكن المشاكل المتعلقة بالمواد المخدرة يندر حلها بâعة.


دمان والمرض. فالمواد المخدرة يمكن أن تسبب ا��


وتحتاج ا�¼مراض إÏ وقت ح�² يتم الشفاء منها. 


إدمان المواد المخدرة يعت�� مرضاً. 


ح�² وإن كان يصُعب ع´ البعض فهم ذلك.       


نسان من التغلب ع´ هذا  ويحتاج ا�¼مر غالباً إÏ وقت طويل ح�² يتمكن ا��


المرض. 


� هذا ا�¼مر بنشاط وهمة. 
�Ä نسان و� يمكن أن ينجح ذلك إ� إذا شارك ا��


ويجب أن يكون المرء مستقل بذاته. 


ا�ستشارة ليست معناها معالجة 
طبية سريعة


والخطوة ا�¼وÏ للشفاء هي، 


الحديث بóاحة عن المشاكل المتعلقة بالمواد المخدرة.


� البداية مع مقدم أو مقدمة استشارة. 
�Ä ع´ سبيل المثال الحديث


نسان سليماً معافاً.  ويستمر ا�¼مر وقتاً طويÕً ح�² يصبح ا��


لكن ا�¼مر يكون مجزياً مع الص�� والمشاركة الفعالة. 


وا�ستشارة هي الخطوة ا�¼وÏ ح�² تصبح مستقÕً وسليماً معافاً. 


 "لم أرغب في البداية الذهاب إلى ا�ستشارة. 


متسائÕً ماذا يمكن أن يقدمه نقاش لمثل هذا ا�¼مر؟


لكننى كنت متفاجئ.


وحصلت على نصائح كثيرة. 
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. � �Öجئ¼Õجميع ا�¼ماكن بألمانيا يوجد مجموعات من المساعدين ل �
�Ä


كة، منها:  يقدم المساعدون غالباً أعما�ً مش��


الطهي وتناول الطعام معاً، 


ه معاً، � الت��


الحديث فيما بينهم،


� أو الرسم معاً.
غناء ا�¼غا��


 . � �Öجئ¼Õة تفتح أبوابها ل كما أن هناك نوادي رياضية كث��


� تلك النوادي غالباً مجاناً.
�Ä جئون¼Õيشارك ال


يض. ع´ سبيل المثال يقومون بلعب كرة القدم أو ال��


يواء. � بعض أماكن ا��
�Ä كما أن مثل هذه العروض متوافرة


� أيضا تو�Ï بعض المهام وا�¼شعال.  �ÖجئÕيواء � يسُمح ل � بعض أماكن ا��
�Äو


ويفُضل القيام بأفعال مفيدة ونافعة.


استفâ عن مثل هذه العروض وشارك فيها.


فهكذا تخطر ببالك أفكار أخرى. 
� �Öوتتعرف ع´ أناس طيب


كما أنه يمكنك أن تمارس الحديث باللغة ا�¼لمانية وفهما. 


كما أنك تعيش لحظات وتجارب جميلة!


ومثل هذه التجارب الجميلة تجعل ا�¼مور   


أفضل من السُكر.


استغل جميع ا�مكانيات


١٨١٩


استطيع أن ألعب أيضا في ألمانيا كرة القدم. 


أثناء اللعب � أفكر في همومي.


وهذا يجعلني على مايرام. 


رشيد، ٢٦ عام
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لديك مال قليل.


يكاد أ� يكون لديك ممتلكات.


لكن: لديك كث�� من الوقت.


أفعل شيئاً من أجل صحتك.


وح�² تفعل لنفسك ولعائلتك شيئاً نافعاً:


لك أن تحفاظ ع´ نفسك صحيحاً معافاً.


وبهذا تصون حياتك ومستقبلك. 


وما الذي يجعلك صحيحاً معافاً؟


هل ترى امكانية ح�² تفعل ذلك ا�¹ن؟


وإن كان ا�¼مر كذلك فلك أن تفعلها اليوم.


  : �́ ، فلك ماي ¼ � حالة أنك تشعر باليأس وبالقنوط، ح�² تفعل أي ش�²
�Äو


هل تعرف شخصاً يمكنك أن تتحدث معه عن ذلك؟


نسان أخر.   ومن ا�¼مور المساعدة أحيانا أن تح�É مشاكلك الخاصة ��


مسموح لك أن تفعل ما هو جيد    


٢٠


Postfach 1369, 59003 Hamm


BZgA-Infotelefon zur Suchtvorbeugung


(0049) 221892031


٢١
ستجد هنا مساعدة!


ستجد مراكز ا�ستشارة القريبة منك ع´ الموقع 


: �Ïالتا �
و�� لك�� ا��


www.suchthilfeverzeichnis.de


وعن كيفية الوصول إÏ ذلك ستجده موصوفاً ع´ 


صفحة ١٣.  


Sucht & Drogen Hotline


هاتف: ٠١٨٠٥ ٣١٣٠٣١


(تكاليف ا�تصال الهاتفي:  ٠,١٤ يورو لدقيقة ا�تصال من الشبكة ا�¼رضية 


و٠,٤٢  لÕتصال من الهاتف المحمول. وسوف تتحمل NEXT ID تكاليف هذه 


الخدمة.)    


� ح�² ا�¼حد من الساعة ٠ ح�² ٢٤  �Öمن يوم ا�¼ثن


Die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e. V. (DHS)


الهاتف: +٤٩ ٢٣٨١ ٩٠١٥-٠ الفاكس: +٤٩ ٢٣٨١ ٩٠١٥-٣٠


  info@dhs.de  www.dhs.de  : �
و�� لك�� يد ا��  ال��


دمان معلومات ومواد ويمدكم بعناوين  � لقضايا ا��
ويقدم المركز ا�¼لما��


تتعلق بعروض المساعدة القريبة منك.  


رقم هاتف ا�ستعÕم: +٤٩ ٢٣٨١ ٩٠١٥-٠ 


(سعر ا�تصال وفقاً لقائمة أسعار مزود هاتفك الخاص لÕتصال من شبكة 


مدنية هام ا�¼رضية) 


� حى الخميس من الساعة  ٩٫٠٠  ح�²  الساعة ١٧٫٠٠  �Öمن يوم ا�¼ثن


ويوم الجمعة من الساعة ٩٫٠٠ – ١٥٫٠٠  


باللغة ا�¼لمانية) (فقط 


تلفون:                            (٢٢١٨٩٢٠٣١) (٠٠٤٩)


كة هاتفكم المحمول  áâالسعر مطابق لسعر قائمة ا�تصا�ت المحلية ل)


لمدينة كولن)


ا�ثنين  –الخميس من الساعة  ١٠ – ٢٢ و الجمعة –  ا�حد من الساعة ١٠ – ١٨.


Postfach 1369, 59003 Hamm


BZgA-Infotelefon zur Suchtvorbeugung


(0049) 221892031
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Informationen  
zu Alkohol und  
anderen Drogen 
Beratung und Hilfe







Sie sind in Deutschland angekommen.  
Aber Sie fragen sich täglich:  
Werde ich in Deutschland bleiben können?  
Werde ich hier arbeiten dürfen?  
Wird meine Familie hier ein neues Zuhause finden? 


Vielleicht leben Sie mit vielen Menschen auf  
engem Raum. 
Alle sind in Ungewissheit, 
haben Sorgen.  
Sie wissen nicht, was Sie die ganze Zeit tun sollen.  
Es fällt schwer, nur zu warten. 


Sie leben  
im Nirgendwo


Danyal, 36 Jahre


„Wann sehe ich meine Familie wieder?  
Sind meine Lieben noch am Leben?  
Wie geht unser Leben weiter?  
Die Sorgen quälen mich Tag und Nacht.“ 
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Sie wollen keine Sorgen mehr haben. 
Sie wollen keine Schmerzen mehr haben.
Sie wollen vergessen, was Sie bedrückt. 
Alles soll gut werden. 
Ihrer Familie soll es gut gehen. 
Sie wollen sich wohl fühlen. 
Dafür haben Sie die Flucht gewagt.      


Sie wollen frei sein


Sam, 24 Jahre


„Ein Freund ließ mich was probieren.  
Da habe ich mich endlich wieder einmal gut 
gefühlt. Leider nur für kurze Zeit.“ 


Manche Menschen sagen: 


Es gibt Mittel für gute Gefühle.
Sie empfehlen, solche Mittel zu nehmen.
Zum Beispiel Alkohol, Cannabis, Opium, Heroin.
Doch jeder Mensch reagiert anders,  
wenn er diese Mittel nimmt.
Manche fühlen sich leicht und entspannt. 
Andere ängstlich und elend. 
Manche werden aufgedreht und lustig.
Andere traurig oder verzweifelt.
Manche fühlen sich sogar für einige Momente 
glücklich.
Vielleicht sind für kurze Zeit alle Sorgen weg.
Manche vergessen alles um sie herum. 
Wieder andere werden hitzig, kämpferisch und 
aggressiv. 
Vielleicht tun sie sich und anderen dann weh.







Samira, 37 Jahre


„Mein Sohn ist oft so komisch.  
Er liegt dann nur da, starrt vor sich hin und ist 
nicht mehr ansprechbar.  
Ich mache mir große Sorgen um ihn.“ 


In einem Rausch nehmen Menschen die Welt  
anders wahr. Farben, Gerüche, Geräusche, Stim-
men und Formen können sich verändern. Vielleicht 
kann man Dinge sehen, die gar nicht da sind. 
Manche Menschen haben das Gefühl, im Rausch 
besser zu sehen und zu hören. Manchen Menschen 
ist einfach schwindlig und elend. Meist werden im 
Rausch die Bewegungen unsicher. 


Manche Menschen macht ein Rausch „dicht“.  
Dann erreicht sie nichts mehr.  
Keine anderen Menschen. 
Aber auch keine Sorgen, keine Ängste und keine 
Schmerzen.


Mittel wie Alkohol, Cannabis, Opium oder Heroin 
können Menschen in Rausch versetzen. Sie heißen 
deshalb Rauschmittel. Menschen brauchen unter-
schiedlich viel von diesen Mitteln, um einen Rausch 
zu bekommen. Manche Menschen werden süchtig 
nach Rauschmitteln. Darum heißen sie auch Sucht-
mittel. Auch manche Medikamente können süchtig  
machen, zum Beispiel Schlaf- und Beruhigungs- 
mittel mit dem Wirkstoff Benzodiazepin.


Was ist ein Rausch?







Was ist ein Rausch?


Nach dem Rausch fühlen sich viele Menschen 
schlecht. 
Manche haben Kopfschmerzen. 
Manchen ist übel.  
Manche müssen erbrechen. 
Nach dem Rausch kommen die Sorgen wieder. 
Manchmal schlimmer als zuvor.


In vielen Ländern, Kulturen oder Religionen sind be-
stimmte Rauschmittel verboten. Nehmen Menschen 
sie trotzdem, machen sie sich Vorwürfe. 


Sie fühlen sich schlecht.


Weil sie ein Verbot übertreten haben. 


Dazu kommt die Angst:  
Sie haben Verbotenes getan.  
Hat das jemand bemerkt? 
Erfährt das die Familie? 
Was sagt die Familie dann dazu?


Ein Rausch verändert das eigene Verhalten. 
Manchmal tut man anderen im Rausch weh.  
Auch das bereut man hinterher. 
Manchmal verletzt man sich auch selbst im Rausch. 


Nach dem Rausch?


Matin, 24 Jahre


„Ich habe Alkohol getrunken.  
Immer wieder und wieder. Das darf meine 
Mutter nie erfahren.“  
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Regeln und Gesetze 
Diese Rauschmittel erlaubt das Gesetz


Alkohol


In Deutschland dürfen Erwachsene Alkohol 
trinken. In Deutschland ist man ab 18 Jahren 
erwachsen. Alkohol ist in vielen Getränken:  
zum Beispiel in Wein, Bier, Schnaps und 
Cocktails. Aber es gibt Regeln für das Trinken 
von Alkohol. So darf zum Beispiel niemand 
betrunken Auto oder Fahrrad fahren. Es darf 
auch niemand Verbotenes im Rausch tun, 
etwa einen anderen Menschen verletzen.


Für Kinder und Jugendliche gelten beson-
dere gesetzliche Regeln: Unter 18 Jahren 
dürfen sie keine starken alkoholischen Ge-
tränke wie Wodka, Whisky oder Cocktails  
kaufen und öffentlich trinken, etwa in Gast-
stätten. Unter 16 Jahren dürfen sie auch 
keine anderen alkoholischen Getränke wie 
Bier, Wein und Sekt kaufen und öffentlich 
trinken, etwa in Gaststätten.


Tabak


Erwachsene dürfen in Deutschland Tabak 
kaufen und rauchen, z. B. Zigaretten und 
Shisha. Jugendliche unter 18 Jahren dürfen 
weder Tabakwaren kaufen noch öffentlich 
rauchen. An vielen Orten und Arbeitsplätzen  
ist das Rauchen untersagt. 


Männer und Frauen über 18 Jahren entscheiden in 
Deutschland selbst. 


Will ich Alkohol trinken?  
Will ich Zigaretten und Shisha rauchen? 
Jeder darf Ja oder Nein sagen.







Regeln und Gesetze 
Diese Rauschmittel erlaubt das Gesetz


In Deutschland sind Besitz und Handel von Alko-
hol und Tabak erlaubt. Besitz und Handel anderer 
Rauschmittel sind verboten. Dazu zählen Marihuana,  
Haschisch, Opium, Heroin sowie Kräutermischun-
gen, die berauschen. Diese Rauschmittel dürfen 
nicht gekauft oder verkauft werden. Man darf sie 
auch nicht haben. 


Alle verbotenen Rauschmittel stehen im Betäu-
bungsmittelgesetz. Verbotene Rauschmittel heißen 
auch illegale Drogen. Die Polizei kann Menschen 
festnehmen, die solche Rauschmittel besitzen, kau-
fen oder verkaufen.


Das kann zu einer Anzeige und vielleicht zu einer 
Strafe führen.  
Vielleicht muss zur Strafe Geld gezahlt werden.  
Vielleicht muss man ins Gefängnis. 
Für Geflüchtete können weitere Probleme folgen: 
Sie dürfen vielleicht nur mit Einschränkungen in 
Deutschland bleiben.  
Sie müssen Deutschland vielleicht verlassen. 


Rauschmittel lösen keine Probleme. 
Sie machen Probleme. 


Diese Rauschmittel verbietet das Gesetz


Medikamente


Für Medikamente gelten besondere Grund-
sätze. Viele Medikamente muss ein Arzt auf 
einem Rezept verschreiben, zum Beispiel 
opiathaltige Medikamente oder Schlaf- und 
Beruhigungsmittel mit dem Wirkstoff Benzo-
diazepin.
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Farah, 36 Jahre


„Ich nehme Tabletten zum Schlafen.  
Doch ich bin Tag und Nacht müde.  
Immer nur müde. 
Aber ohne Tabletten kann ich nicht mehr sein.“ 


Viele Menschen nehmen regelmäßig Rauschmittel. 
Einige gewöhnen sich daran. Dann brauchen sie 
immer mehr davon, um etwas zu spüren. Ihr Körper 
verlangt nach Rauschmitteln. Ohne Rauschmittel 
fühlen sie sich krank. Sie denken nur noch an das 
eine: den nächsten Rausch. 


Alle ihre Gedanken drehen sich um das Rauschmittel.  
Wie bekomme ich es? 
Wie bezahle ich es? 
Alles andere wird unwichtig. 
Sogar die eigene Familie.  
Das Rauschmittel hat erst den Körper verändert.  
Dann Seele und Geist. 
Dann ist man abhängig.  
Auch manche Medikamente machen abhängig.


Rauschmittel machen 
Probleme
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Rauschmittel machen 
Probleme


Wie ist es, wenn Sie kein Rauschmittel nehmen?


Sind Sie unruhig?  
Können Sie nicht schlafen? 
Schwitzen Sie? 
Zittern Ihre Hände?  
Ist Ihnen übel?  
Haben Sie Angst? 
Fühlen Sie sich antriebslos?


Vielleicht haben Sie diese Gefühle, weil Sie Angst 
vor einer Abschiebung haben. Dann brauchen Sie 
rechtliche Unterstützung.


Vielleicht haben Sie diese Gefühle, weil Ihnen 
Rauschmittel fehlen.  
Dann überlegen Sie:  
Nehmen Sie vielleicht zu häufig oder zu viele 
Rauschmittel? 
Dann brauchen Sie vielleicht Hilfe.


Manchmal hilft ein Gespräch mit 
einem anderen Menschen. 
In Deutschland gibt es Beratungsstellen für  
Menschen, die Probleme mit Rauschmitteln haben. 


Wie fühlen Sie sich? 
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Haben Sie Probleme mit Rauschmitteln?  
Dann können Sie sich beraten lassen. 


Haben Sie Sorge, dass ein Verwandter oder Freund 
Probleme mit Rauschmitteln hat? 
Auch dann können Sie sich beraten lassen. 


In Deutschland gibt es Fachleute für solche  
Probleme. Sie heißen Suchtberater und Suchtbera-
terinnen. Sie sind ausgebildet für soziale Arbeit, in 
Psychologie oder Medizin. Sie wissen, wie Rausch-
mittel wirken.


Sie wissen, was hilft, wenn Rauschmittel oder  
Medikamente Probleme machen.   
Sie können sich von ihnen beraten lassen. 


Sie müssen Ihren Namen nicht nennen. 
Auf Wunsch ist die Beratung anonym.


Sie brauchen Hilfe
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Sie reden vertraulich miteinander. 


Suchtberaterinnen und Suchtberater sagen keinem 
etwas weiter. 
Sie sind zum Schweigen gegenüber anderen  
verpflichtet: sogar gegenüber Behörden.  
Auch gegenüber Familienangehörigen, Freunden 
oder Freundinnen.  
Suchtberater sagen nichts, wenn Ihre Familie nach 
Ihnen fragt. 
Nichts dringt nach draußen.  
Diese Gespräche werden nicht abgehört.  
Von niemand.


Suchtberater und Suchtberaterinnen sind unabhängig.  
Sie arbeiten nicht für den Staat.  
Sie arbeiten für Sie. 


Sie können vertrauen







Sie brauchen Hilfe


Sie können vertrauen


Samir, 32 Jahre


„Ich mache mir Sorgen um meinen Freund.  
Er raucht und trinkt auf einmal.  
Zum Glück erfuhr ich von der Beratung.  
Da konnte ich alle meine Fragen stellen.“


Sie können alles sagen, was Sie bedrückt.  
Sie können sogar sagen, wenn Sie etwas Verbotenes 
getan haben.  
Sie können sogar sagen, wenn Sie mit der Polizei 
Ärger wegen Rauschmitteln haben. 
Suchtberaterinnen und Berater sagen auch der 
Polizei nichts weiter.  
Sie müssen keine Strafe fürchten, weil Sie in der  
Beratung Schlimmes oder Verbotenes erzählt haben.  
Sie müssen keine Ausweisung fürchten, weil Sie in 
der Beratung Schlimmes oder Verbotenes erzählt 
haben. 


Sie überlegen gemeinsam, was Sie tun können. 


Sie können offen reden 







Die meisten Suchtberaterinnen und Suchtberater  
sprechen nur Deutsch. 
Vielleicht brauchen Sie einen Übersetzer. 
Kennen Sie einen Menschen, dem Sie vertrauen? 
Ein Mensch, der Ihre Sprache und Deutsch spricht? 
Dann nehmen Sie diesen Menschen zur Beratung 
mit. Vielleicht kann Ihr Übersetzer sogar den Ter-
min für Sie ausmachen. 


Die Beratungsstellen können auch Übersetzer  
vermitteln.  
Doch dann müssen Sie vielleicht für die Überset-
zung zahlen.  
Und Sie kennen den Übersetzer nicht. 


Aber: Nur Suchtberater und Suchtberaterinnen 
erzählen nichts weiter. 


Ein Übersetzer ist nicht unbedingt zum Schweigen 
verpflichtet.  
Er könnte Dinge aus der Beratung weitererzählen.  
Klären Sie am besten zu Beginn, ob Sie dem  
Übersetzer vertrauen können. 


Dann können Sie offen in der Beratung reden. 


Wie können Sie sich  
verständigen?
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Wie können Sie sich  
verständigen?


Sie haben ein Smartphone und 
können ins Internet? 


Dann halten Sie Ihr Smart-
phone auf diesen QR-Code.


So finden Sie Hilfe


Oder rufen Sie selbstständig diese Seite im 
Internet auf: www.suchthilfeverzeichnis.de
Klicken Sie auf „Online-Suche“.


Dort lesen Sie diese Frage:  
„Welche Art der Einrichtung / des Dienstes 
suchen Sie?“  
Wählen Sie aus: „Beratungsstelle“ oder 
„niedrigschwellige Einrichtung“.


Darunter lesen Sie diese Frage:  
„Wo soll sich die Einrichtung befinden?“  
PLZ ............................  Ort ............................ 
Schreiben Sie in das Kästchen unter „Ort“ 
den Namen des Ortes, in dem Sie sich  
beraten lassen wollen. 


Gehen Sie dann gleich zur letzten Frage: 
„In welcher Sprache möchten Sie beraten 
werden?“  
Wählen Sie Ihre Muttersprache aus oder 
eine andere Sprache, die Sie gut können. Sie 
können auch auf „Kombinieren“ klicken. Dann 
können Sie nach mehreren Sprachen suchen. 
Klicken Sie nun am Ende der Seite auf „Suchen“. 


Nun erscheint in der oberen Zeile:  
„Es wurden XX Einrichtungen gefunden.“  
Klicken Sie darunter auf „Ergebnisliste 
anzeigen“. Sie erhalten die Adressen aller 
Beratungsstellen mit Beraterinnen oder 
Beratern, die Ihre gewünschten Sprachen 
sprechen.







Rufen Sie die Beratungsstelle Ihrer Wahl an.  
Fragen Sie: Wer spricht meine Sprache? Nennen Sie 
Ihre Sprache. Wahrscheinlich hören Sie dann einen 
Namen. 
Fragen Sie: Wann kann ich diesen Menschen spre-
chen? Wahrscheinlich hören Sie dann ein Datum 
und eine Uhrzeit. Rufen Sie am gewünschten Tag 
zur gewünschten Uhrzeit noch einmal an.  
Fragen Sie diesen Menschen: Wann kann ich zu Ih-
nen kommen? Gehen Sie dann am gewünschten Tag 
zur angegebenen Uhrzeit in die Beratung.  
Seien Sie pünktlich. Dann hat der Suchtberater oder 
die Beraterin Zeit für Sie. 


So bekommen Sie Ihre 
Beratung


Dann suchen Sie nach einer Beratungsstelle in 
Ihrer Nähe.  
Gehen Sie wieder auf die Online-Suche. Geben Sie 
nur Beratungsstelle und Ort ein. Klicken Sie auf 
„Suchen“. Sie erhalten Adressen in Ihrer Nähe. 


Gehen Sie hin und fragen Sie: Wann können Sie 
mich beraten? Die Beraterinnen und Berater sind 
gerne bereit, sich mit Gesten, Symbolen oder Zeich-
nungen zu verständigen. Vielleicht können Sie zur 
Beratung einen Übersetzer mitbringen. 


Sie können auch in eine niedrigschwellige Einrich-
tung gehen, ohne vorher anzurufen. Diese heißen 
auch „Kontakt-Cafés“, „Kontakt-Stellen“ oder 
„Kontakt-Läden“.  
Auch dort finden Sie Menschen zum Reden. 


Sind die Beratungsstellen zu weit weg?
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So bekommen Sie Ihre 
Beratung Zuerst geht es um Ihre Probleme mit Rauschmitteln. 


Welche Probleme haben Sie damit?  
Seit wann haben Sie diese Probleme? 
Welche Gründe sehen Sie dafür?  
Dann wird gemeinsam überlegt, was zu tun ist.  
Was könnte Ihnen helfen?


Genügt eine Beratung?  
Braucht es mehrere Beratungen? 
Braucht es eine weitere Behandlung?  
Zum Beispiel durch einen Arzt?


Die Beraterinnen und Berater klären mit Ihnen, 
welche weitere Hilfe möglich ist. Sie können au-
ßerdem eine niedrigschwellige Einrichtung wie ein 
Kontakt-Café aufsuchen.


Was geschieht in der Beratung?


Sind die Beratungsstellen zu weit weg?
Adib, 46 Jahre


„Wir suchen gemeinsam nach Wegen, damit es 
Ihnen wieder besser geht.“ 


Sie warten noch auf die Entscheidung Ihres  
Asylantrages?


Bereits in dieser Zeit können Sie niedrigschwellige 
Einrichtungen aufsuchen. 
Bereits in dieser Zeit haben Sie ein Recht auf Bera-
tung zu Rauschmitteln.  
Sie dürfen sich auch mehrmals beraten lassen. 


Sie haben bereits ein Recht auf Aufenthalt in 
Deutschland?


Dann haben Sie auch ein Recht auf eine weitere 
Behandlung. 


Sie konnten sich mit der Beraterin oder dem  
Berater nur schwer verständigen?


Dann können Sie zu einer anderen Beratungsstelle 
gehen. 
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In Deutschland haben Männer und Frauen gleiche 
Rechte.  
Sie gehen auf dieselben Schulen in denselben  
Unterricht.  
Sie machen dieselben Ausbildungen.  
Sie studieren an denselben Hochschulen.  
Sie haben dieselben Qualifikationen. 


Männer und Frauen haben in Deutschland viel  
Umgang miteinander.  
Sie reden viel miteinander.  
Sie wissen viel voneinander. 
Daher können sich Männer von Frauen beraten 
lassen und Frauen von Männern. 
In den Beratungsstellen arbeiten Männer und 
Frauen. In manchen Beratungsstellen arbeiten aus-
schließlich Frauen. 


Gleiche Qualität
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Katharina, 48 Jahre


„Ich habe schon vielen Frauen und Männern  
geholfen. Vertrauen Sie mir.  
Sie können offen mit mir reden. Ich sage nichts 
weiter.“







Gleiche Qualität


Eine Beratung ist ein Gespräch. 
Manche hoffen, dass dieses Gespräch sofort alle 
Probleme löst.  
Doch Probleme mit Rauschmitteln lassen sich sel-
ten schnell lösen. 
Rauschmittel können abhängig und krank machen. 
Krankheiten brauchen Zeit, zu heilen. 
Abhängigkeit von Rauschmitteln ist eine Krankheit, 
auch wenn dies für manche schwer zu verstehen ist.  
Meist braucht es lange, bis der Mensch diese 
Krankheit überwindet.  
Dies kann nur gelingen, wenn man aktiv mitmacht.  
Man muss selbst unabhängig werden wollen.


Eine Beratung ist keine 
schnelle Medizin
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Ali, 52 Jahre


„Ich wollte erst nicht zur Beratung.  
Was soll ein Gespräch schon bringen?  
Doch ich war überrascht.  
Ich habe viele gute Ratschläge bekommen. 
Ich sehe jetzt wieder eine Zukunft für mich.“


Ein erster Schritt zur Heilung ist, offen über die 
Probleme mit Rauschmitteln zu reden.  
Zum Beispiel als Erstes mit einer Beraterin oder 
einem Berater.  
Es dauert, gesund zu werden.  
Doch Geduld und Mitwirkung werden belohnt.   
Die Beratung ist ein erster Schritt, unabhängig und 
gesund zu werden. 







In vielen Orten in Deutschland gibt es Helferkreise 
für Geflüchtete. Die Helfer bieten häufig an, etwas 
gemeinsam zu unternehmen: 
gemeinsam zu kochen und zu essen,  
gemeinsam spazieren zu gehen,  
miteinander zu reden,  
Lieder zu singen oder zu malen.


Auch viele Sportvereine sind offen für Geflüchtete. 
Häufig können Geflüchtete kostenlos mitmachen. 
Zum Beispiel Fußball spielen oder turnen.


Auch in manchen Unterkünften gibt es solche Ange-
bote. In manchen Unterkünften dürfen Geflüchtete 
auch kleine Tätigkeiten übernehmen.


Es tut gut, etwas Sinnvolles zu tun. 


Fragen Sie nach solchen Angeboten und  
machen Sie mit.   
So kommen Sie auf andere Gedanken. 
So lernen Sie freundliche Leute kennen.  
So können Sie üben, Deutsch zu sprechen und zu 
verstehen. 
So haben auch Sie schöne Erlebnisse!


Solche schönen Erlebnisse tun gut. 
Sie sind besser als ein Rausch.


Nutzen Sie alle  
Möglichkeiten


18







Nutzen Sie alle  
Möglichkeiten


Rachid, 26 Jahre


„Ich kann auch in Deutschland Fußball spielen. 
Beim Spielen denke ich nicht an meine Sorgen.
Das tut mir gut.“
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Sie haben wenig Geld. 
Sie haben kaum Besitz.  
Aber: Sie haben viel Zeit.


Tun Sie etwas für Ihre Gesundheit.  
Damit tun Sie sich und Ihrer Familie etwas Gutes:  
Sie erhalten sich gesund.  
So erhalten Sie sich Ihr Leben und Ihre Zukunft.


Was hält Sie gesund? 
Sehen Sie eine Möglichkeit, das jetzt zu tun? 
Dann tun Sie es. Heute.


Falls Sie zu verzweifelt und niedergeschlagen sind, 
um irgendetwas zu tun:  
Kennen Sie einen Menschen, mit dem Sie darüber 
reden können? 
Manchmal hilft es schon, einem anderen Menschen 
die eigenen Probleme zu erzählen.


Sie dürfen sich  
Gutes tun
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Die Beratungsstellen in Ihrer 
Nähe finden Sie hier:  
www.suchthilfeverzeichnis.de


Wie das geht, ist auf Seite 13 
beschrieben. 


Sucht & Drogen Hotline (nur in deutscher Sprache)


Tel. 01805 313031 
(Kostenpflichtig: 0,14 €/Min. aus dem Festnetz,  
Mobilfunk max. 0,42 €/Min. Dieser Dienst wird  
unterstützt von NEXT ID.)


Montag – Sonntag von 0 – 24 Uhr


Die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e. V. (DHS)   
(nur in deutscher Sprache)


Postfach 1369, 59003 Hamm 
Tel. +49 2381 9015-0, Fax +49 2381 9015-30 
info@dhs.de, www.dhs.de


bietet Informationen und Materialien an und ver- 
mittelt Adressen von Hilfeangeboten in Ihrer Nähe.


Telefonische Auskunft: +49 2381 9015-0 
(Preis entsprechend der Preisliste Ihres Telefon-
anbieters für Gespräche in das Hammer Ortsnetz)


Montag – Donnerstag von 9 – 17 Uhr 
Freitag von 9 – 15 Uhr


BZgA-Infotelefon zur Suchtvorbeugung 
(nur in deutscher Sprache)


Tel. +49 221 892031  
(Preis entsprechend der Preisliste Ihres Telefon- 
anbieters  für Gespräche in das Kölner Ortsnetz) 


Montag – Donnerstag von 10 – 22 Uhr und  
Freitag – Sonntag von 10 – 18 Uhr


Hier finden Sie Hilfe!
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